
stimmt die Opposition häufig auch von ihr (par-
tiell) kritisierten Regierungsentwürfen zu.

Die Einflußmöglichkeiten der Bonner Opposi-
tionsparteien verbessern sich allerdings entschei-
dend, wenn sie auf „ihre“ Mehrheit im Bundesrat
setzen und bereits bei der Entwicklung zustim-
mungsbedürftiger Gesetze Einwände geltend ma-
chen und die Grenze ihrer Kompromißbereitschaft
signalisieren. Ist der Regierung an der Realisie-
rung eines Vorhabens unbedingt gelegen, wird sie
sich schon bei der Entwicklung eines Gesetzes
veranlaßt sehen, mögliche Einwände und Optio-
nen der Opposition zu berücksichtigen. Änderun-
gen an Gesetzentwürfen aufgrund „oppositionel-
ler“ Anträge im Ausschuß scheinen hingegen auch
unter diesen Voraussetzungen eher bescheiden zu
sein. Wenn entsprechende Aushandlungs- und An-
passungsprozesse - wie häufig - intern und wenig
transparent und diskursiv ablaufen, wird das kriti-
sche Potential des Parteienwettbewerbs ge-
schwächt. Die Zurechenbarkeit von Verantwort-
lichkeit wird erschwert, eine längerfristig angelegte
konzeptionelle Politik auf diesem Wege aber noch
keineswegs begünstigt27).

27) Vgl. u.a. Heidrun Abromeit, Die Funktion des Bundes-
rates und der Streit um seine Politisierung, in: ZParl, (1982)
4, S. 462-472.
28) Vgl. Renate Mayntz, Soziologie der öffentlichen Verwal-
tung, Heidelberg 19853, S. 193 f.

29) Vgl. u.a. Gerd-Michael Hellstern/Hellmut Wollmann
(Hrsg.), Handbuch zur Evaluierungsforschung, Opladen
1984, Teil II, S. 221 ff. Nach einer jüngsten Umfrage halten
84 Prozent der befragten Spitzenpolitiker des Bundestages
die Erfolgskontrolle von Programmen für „sehr nützlich“
oder „nützlich“: Hans-Ulrich Derlien/Renate Mayntz u.a.,
Einstellungen der politisch-administrativen Elite des Bundes
1987, Bamberg 1988, S. 28.
30) Vgl. § 57 Abs. 4 GOBT; BT-Drs. 11/5962, S. 20f. (Unter-
lagen der Bundestagsverwaltung).

4. Bürokratisierung parlamentarischer
Willensbildung?

Bei eingeschränkten Informations- und Inspek-
tionsrechten der Minderheiten (Fraktionen, Abge-
ordnete) und einer noch immer nicht befriedigen-
den eigenständigen Beratungs- und Analysekapa-
zität der Ausschüsse und der einzelnen Abgeord-
neten verlagert(e) sich die Gestaltungskompetenz
zum einen auf die Regierungsmitglieder und die
Spitzen der Fraktion, zum anderen auf die Ministe-
rialverwaltung. Wirksam wird der Einfluß der Mi-
nisterialverwaltung besonders bei der Entwicklung
von Gesetzen und Verordnungen, wobei sie über
einen beachtlichen Selektions- und Gestaltungs-
spielraum vor allem in jenen Bereichen verfügt,
die sich erhöhter politischer Aufmerksamkeit bei 
Politikern und Öffentlichkeit entziehen28). In der
Hand der Ministerialbeamten liegt zudem die Dar-
stellung von Regierungserfolgen und -positionen in
den zahlreichen Berichten und Antworten auf An-
fragen, durch die künftige „staatsleitende“ Ent-
scheidungen mitbestimmt werden. Schließlich sind
sie regelmäßig auch in Bundestagsausschüssen und
Enquete-Kommissionen sowie in Arbeitsgruppen

und -kreisen der (Mehrheits-)Fraktionen und in
Koalitionsgremien durch beratende Mitwirkung
und Formulierungshilfe einflußreich und faktisch
oft gleichberechtigt beteiligt und wirken bei der
Abfassung eines beachtlichen Teils von Redema-
nuskripten der Koalitionsabgeordneten für Bun-
destagsdebatten mit.

Bei der Entwurfsarbeit und Folgenabschätzung
stehen die beteiligten Ministerialbeamten frühzei-
tig mit Länderbürokratien und Vertretern organi-
sierter Interessen in Kontakt. Sie können sich
außerdem auf die Zuarbeit zahlreicher nachgeord-
neter Behörden, eine umfangreiche interne und
externe wissenschaftliche Beratungskapazität und
zügig ausgebaute Datenbanken stützen. Der Aus-
bau wissenschaftlicher Politikberatung hat auch
mit dem erhöhten und wohlbegründeten Interesse
an einer fundierte(re)n Folgenabschätzung und
Wirkungskontrolle bei der Gesetzgebung und an-
deren staatlichen Aktivitäten zu tun, die sich in
zahlreichen Berichtsanforderungen des Bundesta-
ges, aber auch in Anfragen und Entschließungen
manifestiert. Mit wachsenden Kontrollansprüchen
- so die ambivalente Situation - wurden auch die
Expertenposition und der Informationsvorsprung
der Ministerialverwaltung gegenüber dem Parla-
ment und der politischen Führung der Ministerien
weiter gestärkt. Die oft beklagte Fragmentierung
gouvernementaler Politik wurde durch diese Ent-
wicklung jedenfalls nicht abgeschwächt, da auch
wissenschaftliche Politikberatung weitgehend an
die Ressorts und deren Referate angebunden ist
und selektiv genutzt wird29).

In den Ausschüssen dient die nahezu gleichberech-
tigte Mitwirkung der fachlich oft überlegenen Mi-
nisterialbeamten in erster Linie der argumentati-
ven Unterstützung der Regierungsmehrheit (bei
Wahrung ihrer eigenen Position), während die Op-
positionsabgeordneten insofern weitgehend auf
sich allein gestellt sind. Immerhin wird aufgrund
der gegen viele Widerstände schließlich durchge-
setzten Neuregelung der Geschäftsordnung (§ 57
Abs. 4) in den meisten Ausschüssen ein Mitarbei-
ter jeder Fraktion (teilweise auch jeder Gruppe)
zugelassen30).
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IV. Kriterien und Zielsetzungen einer Parlaments- und Verfassungsreform
Einige der aufgezeigten Funktions- und Legitima-
tionsprobleme wurden auch in Verbindung mit
Reformanregungen in Politik und Wissenschaft
immer wieder aufgegriffen, so im Rahmen der
„Kleinen Parlamentsreform“ 1969/70, in den Ar-
beiten der Enquete-Kommission Verfassungsre-
form, den Aktivitäten der „Überfraktionellen In-
itiative Parlamentsreform“, der Ad-hoc-Kommis-
sion Parlamentsreform und in Vorschlägen des
Geschäftsordnungs-Ausschusses. Die Aktivitäten
der überfraktionellen Abgeordneten-Initiative in
der 10. und 11. Wahlperiode blieben nicht ohne
Erfolg, brachten allerdings auch nicht den erhoff-
ten „Durchbruch“31).

31) Vgl. Anm. 16 und Anm.59, 60; BT-Drs. 10/3600, S. 14;
ZParl, (1984) 2, S. 174 (Abgeordneten-Initiative).
32) BVerfGE 40, 237 (249); Rudolf Mößle, Regierungsfunk-
tion des Parlaments, München 1986, S. 136f.

33) Vgl. Art. 10, 26 LVSchlH; LT-Drs. 12/180/7.2. 1989
(Schlußbericht der Enquete-Kommission Verfassungs- und
Parlamentsreform); Rita Süssmuth, Der Deutsche Bundes-
tag. Bewährung und Herausforderung nach 40 Jahren, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38/89, S. 3.
34) LT-Drs. 12/180, S. 30.

Will man Klarheit über die wünschbaren Funktio-
nen des Bundestages im politischen System und die
Ziele einer Parlamentsreform gewinnen, sind - wie
eingangs skizziert - die veränderten Ansprüche an
das Verantwortungsbewußtsein der politisch (und
administrativ) Handelnden in der „Risikogesell-
schaft“ sowie die erhöhten Partizipationsinteressen
der Bürger zu bedenken. Beide Entwicklungsten-
denzen sprechen dafür, die Stellung des Parla-
ments als oberstes politisches Willensbildungs- und
Entscheidungsorgan gegenüber der „Exekutive“
zu stärken, was entgegen manchen kurzschlüssigen
Vorstößen allerdings in einer den Funktions-
bedingungen des parlamentarischen Systems ange-
messenen Weise geschehen sollte. Schon heute
stehen dem Bundestag nach dem Grundgesetz mit
der (freilich durch den Bundesrat eingeschränk-
ten) Entscheidungsbefugnis bei der Gesetzgebung
die Gestaltungskompetenz und politische Führung
zu, allerdings mit verfassungsrechtlichen Ein-
schränkungen bei der Haushaltsbestimmung und
bei außenpolitischen Entscheidungen. Legitimato-
risch begründet ist diese rechtliche Stellung des
Bundestages nicht nur durch die Direktwahl der
Abgeordneten; immerhin waren Bundestagswah-
len faktisch zumeist auch Kanzlerwahlen. Hinzu
kommt eine im Vergleich zur Regierung größere
Vielfalt von Interessen und Positionen und ein
höheres Maß an Öffentlichkeit in einem mehrstufi-
gen Verfahren. Mit diesen demokratisch legitimie-
renden Vorzügen hat das Bundesverfassungsge-
richt die Verpflichtung des parlamentarischen
Gesetzgebers begründet, alle grundlegenden poli-
tischen Entscheidungen selbst zu treffen und zu
verantworten32).

Gleichwohl gilt es, die Stellung des Bundestages
als oberstes Organ politischer Willensbildung ver-
fassungsrechtlich zu stärken, wie dies entspre-
chend den Vorschlägen einer Enquete-Kommis-
sion der Schleswig-Holsteinische Landtag be-
schlossen hat, um künftig dem Demokratiegebot
widersprechenden, einschränkenden Interpretatio-
nen begegnen zu können33). Denn nach wie vor
wird eine dem parlamentarischen System gemäße
Erweiterung von Offenlegungspflichten der Regie-
rung und von Kontrollrechten der Abgeordneten
und Fraktionen mit restriktiven Verweisen auf
einen (auch vom Bundesverfassungsgericht beton-
ten) „geschützten exekutiven Kernbereich“ abge-
wehrt.
Freilich kann es hierbei nicht darum gehen, zu
einem Dualismus von Parlament und Regierung im
Sinne „klassischer“ Gewaltenteilungsvorstellungen
zurückzukehren und die für das parlamentarische
System konstitutive enge Verbindung von Regie-
rung und Koalitionsfraktionen in Frage zu stellen;
Ziel ist es vielmehr, die parlamentarische Seite in
diesem Verbund zu stärken. Es gilt, im Interesse
einer intensiveren Rückbindung staatlich-politi-
scher Entscheidungen die genannten Vorzüge des
parlamentarischen Verfahrens besser zu nutzen,
innerhalb des Regierungslagers die Mitgestaltungs-
möglichkeiten jener Abgeordneten zu erweitern,
die nicht der Regierung, der Großen Koalitions-
runde und der engeren Fraktionsführung ange-
hören, aber auch die Stellung der demokratisch
legitimierten politischen Führung (Regierung/Par-
lamentsmehrheit) insgesamt gegenüber der Mini-
sterialbürokratie zu stärken. Dementsprechend ist
es nach Auffassung der Enquete-Kommission Ver-
fassungs- und Parlamentsreform des Schleswig-
Holsteinischen Landtages „Aufgabe der Parla-
mentsmehrheit, der Regierung einen parlamenta-
risch gebildeten politischen Willen vorzugeben“34).
Eine Stärkung des Bundestages und damit auch
der Politik gegenüber der Administration, der
Wirtschaft und einflußreichen Verbänden im In-
teresse verbesserter Gestaltungsfähigkeit, Trans-
parenz und Rückbindung staatlich-politischer Wil-
lensbildung setzt die Bereitschaft voraus, 1. die
Informations- und Inspektionsrechte parlamentari-
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scher Minderheiten gegenüber Regierung und
Verwaltung auszubauen, 2. die eigenständige Ana-
lysekapazität von Parlamentariern, Ausschüssen
und Fraktionen zu verbessern, 3. den Wirkungs-
spielraum der Abgeordneten zu erweitern, 4. die
parlamentarische (und gouvernementale) Arbeit
transparenter und diskursfähiger zu gestalten und
sich 5. stärker für die Impulse und Mitarbeit der
Bürger zu öffnen, insbesondere jener Kreise der
(organisierten) Aktivbürgerschaft, die sich für 
„Überlebensinteressen“ einsetzen.

Neben weiteren Änderungen der Geschäftsord-
nung des Bundestages sind auch Änderungen und
Ergänzungen des Grundgesetzes und entsprechen-

der Ausführungsgesetze geboten, weil das Verhält-
nis der Verfassungsorgane zueinander berührt ist.
Die mit der deutschen Einheit in Gang gekomme-
ne Verfassungsdiskussion sollte genutzt werden,
um in konstitutioneller Tradition stehende Bestim-
mungen durch Neuregelungen zu ersetzen, die
auch den aufgezeigten Wandlungsprozessen ge-
recht werden. Änderungen der Verfassung und des
Verfahrensrechts können auch einen Wandel der
internen Willensbildung von Fraktionen und Par-
teien stimulieren. Der Erfolg jeder Reformmaß-
nahme hängt freilich von der Fähigkeit und Bereit-
schaft der Abgeordneten ab, neue Informations-
und Handlungsspielräume kreativ und couragiert
zu nutzen.

V. Ansätze und Perspektiven einer Verfassungs- und Parlamentsreform

1. Oppositionsklausel in die Verfassung?
Eine Parlaments- und Verfassungsreform, die die-
sen Namen verdient, müßte der besonderen Rolle
der Opposition verstärkt Rechnung tragen. Die
parlamentarische Opposition als wesentlichen Be-
standteil der parlamentarischen Demokratie mit
ihren Aufgaben der Kritik, Kontrolle und Alterna-
tivenbildung sowie dem „Recht auf politische
Chancengleichheit“ (womit nur Verfahrensrechte
gemeint sein können) in die Verfassung aufzuneh-
men, wie dies nun in Schleswig-Holstein der Fall
ist, kann als bewußtseinsbildender Akt sinnvoll
sein, wobei in der Formulierung allerdings das
Mißverständnis einer kategorischen Rollenfixie-
rung zu meiden ist. Mit dem ausdrücklichen verfas-
sungsrechtlichen Gebot der Chancengleichheit, so
die Erwartung, soll die Mehrheit nicht nur daran
gehindert werden, Rechte der Opposition zu ver-
kürzen, „es verlangt auch deren Weiterentwick-
lung“35).

3«) Vgl. D. Herzog u. a. (Anm. 4), S. 126f.
37) Vgl. u.a. Hans-Ulrich Geck, Die Fragestunde im Deut-
schen Bundestag, Berlin 1986, S. 64ff.; H. Weis, Parlamenta-
risches Fragerecht und Antwortpflicht der Regierung, in:
Deutsches Verwaltungsblatt (DVB1), (1988) 6, S. 268-273.

Entscheidend kommt es allerdings nicht auf eine
„Oppositionsklausel“ an, sondern darauf, daß den
Abgeordneten und parlamentarischen Minderhei-
tengruppen über die bisher bescheidenen Kompe-
tenzen hinaus in der Verfassung selbst grundlegen-
de Kontroll- und Informationsrechte konkret ein-
geräumt werden.

35) Vgl. Art. 12 LVSchlH; LT-Drs. 12/520, S. 43. Fraglich ist
allerdings, ob es in einem Mehrparteienparlament angemes-
sen ist, den Vorsitzenden der stärksten die Regierung nicht
tragenden Fraktion als Oppositionsführer (verfassunsgs-)
rechtlich festzulegen; denn einmal können die Interessen von 
Oppositionsparteien sehr unterschiedlich sein, zum anderen
kann den Vorstößen einer kleineren Fraktion ein vergleich-
weise großes Gewicht im öffentlichen Diskurs zukommen.

2. Informations-, Auskunfts- und
Aktenvorlagepflichten der Regierung

Ein zentrales Reformanliegen sind erheblich ver-
stärkte Informations-, Auskunfts- und Aktenvorla-
gepflichten der Regierung gegenüber dem Bundes-
tag und vor allem gegenüber parlamentarischen
Minderheiten und einzelnen Abgeordneten. Sie
werden auch von den meisten Abgeordneten für
(vor)dringlich gehalten36). Da es um das Verhält-
nis der Verfassungsorgane zueinander geht, müs-
sen diese Rechte im Grundgesetz selbst klar veran-
kert werden, während die Details in Ausführungs-
gesetzen geregelt werden können. Bisher sind die
parlamentarischen Informations- und Kontroll-
rechte im Organisationsteil des Grundgesetzes nur
unzulänglich abgesichert (mit der Folge eines er-
heblichen Interpretationsaufwands).

So fehlt im Grundgesetz selbst eine ausdrückliche
Normierung des Frage- und Interpellationsrechts
der einzelnen Abgeordneten und parlamentari-
scher Minderheiten, das in der Lehre hilfsweise
aus Art. 38 i.V. mit Art. 20 GG und - wenig
überzeugend - aus dem Zitierrecht nach Art. 43
GG abgeleitet wird37). Zwar wird in der Lehre
(über den Wortlaut des Art. 43 Abs. 2 hinaus) fast
einhellig die Auffassung vertreten, daß herbeige-
rufene Regierungsmitglieder auch persönlich Rede
und Antwort stehen müßten, und auch beim Fra-
gerecht wird vom Bundesverfassungsgericht deutli-
ch(er) die verfassungsrechtliche Pflicht der Bun-
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desregierung betont, Fragen von Abgeordneten
und parlamentarischen Minderheitengruppen zu
beantworten und die erforderlichen Informationen
zu liefern38). Doch wird von der Bundesregierung
noch immer unter Berufung auf den Verfassungs-
text die Auffassung vertreten, daß es Sache der
Bundesregierung sei, ob und vor allem wie sie
Anfragen beantwortet. So wurden immer wieder
unter Berufung auf (selbst definierte) Geheim-
schutzinteressen und einen (oft weit ausgelegten)
nicht ausforschbaren Kernbereich exekutiver
Eigenverantwortung Informationen verweigert
und Auskünfte nur selektiv, ausweichend, unge-
nau und auch mit reichlicher Verzögerung gege-
ben. Dies gilt auch für Auskünfte anwesender und
ggf. zitierter Regierungsmitglieder und -beauftrag-
ter im Plenum sowie in den Ausschüssen39).

38) Vgl. BVerfGE 70, 324 (355); BVerfGE 57, 1 (5);
BVerfGE 67,100 (129).
39) Vgl. Heinrich Ritzel/Joseph Bücker, Handbuch für die
Parlamentarische Praxis, Vorbem. zu §§ 100-106; H.-U.
Geck (Anm. 37), S. 77.
40) Vgl. z.B. BT-Plenarprotokoll 11/65, S. 4494 ff.
41) Art. 23 LVSchlH; aufgegriffen werden diese Vorschläge
jetzt u. a. im Verfassungsentwurf des „Kuratoriums für einen
demokratisch verfaßten Bund deutscher Länder“, Berlin-
Köln 1991 (Art.38a Abs. 2; Art. 43b).

42) Vgl. Art. 22 LVSchlH und „Verfassungsentwurf“
(Anm. 41), Art. 43 a.
43) Die Selbstverpflichtung der Regierung in § 27 der GGOII
(Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien)
gewährleistet bisher nicht ausreichend, daß alle interessier-
ten Abgeordneten frühzeitig informiert werden und daß dies
noch vor Einschaltung der Fachverbände geschieht.
44) Vgl. die Vorschläge der Ad-hoc-Kommission Parla-
mentsreform (BT-Drs. 10/3600, S. 13f.) und der „Überfrak-
tionellen Initiative Parlamentsreform“ (BT-Drs. 11/2206/
27.4. 1988, S. 3).

Dringend geboten ist es daher, in die Verfassung
die Bestimmung aufzunehmen, daß die Bundesre-
gierung und ihre Mitglieder und Beauftragten im
Bundestag und seinen Ausschüssen Fragen einzel-
ner Abgeordneter und parlamentarische Anfragen
nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig
zu beantworten haben. Nur in Verbindung mit
einem Recht auf Akteneinsicht für Abgeordnete
und parlamentarische Minderheiten sowie eine
entsprechende Verpflichtung auf Aktenvorlage ge-
genüber Plenum und Ausschuß auf Verlangen
einer Minderheit wird eine Auskunftspflicht nach-
haltig wirksam werden40). Vor allem ist die präven-
tive Wirkung einer möglichen Nachprüfung nicht
zu unterschätzen. Einen beachtlichen Durchbruch
in dieser Frage stellt die entsprechende Neurege-
lung in der Landesverfassung Schleswig-Holsteins
dar, derzufolge die Regierung verpflichtet ist, dem
Parlament und seinen Ausschüssen auf Verlangen
eines Viertels der jeweils vorgesehenen Mitglieder
Akten vorzulegen, und zwar „unverzüglich und
vollständig“41). Eine entsprechende Regelung,
verbunden mit der Möglichkeit, Akten auch „vor
Ort“ einzusehen, sollte auch im Grundgesetz nor-
miert werden.
Schließlich sollte in die Verfassung die Verpflich-
tung der Bundesregierung aufgenommen werden,
den Bundestag über die Vorbereitung von Geset-
zen sowie über politisch bedeutsame Verordnun-

gen, Planungskonzepte, Vorgänge und Vorhaben
im Bereich der Europäischen Gemeinschaft und
der Außenpolitik frühzeitig und vollständig zu un-
terrichten. Die Regierung sollte mit einer solchen
Verfassungsbestimmung ausdrücklich verpflichtet
werden, von sich aus zu informieren, ohne daß es
eines Anstoßes von parlamentarischer Seite be-
darf42).

Wie bereits angemerkt, ist bei Gesetzentwürfen
und auch bei anderen Regierungsvorhaben eine
wirksame Mitgestaltung und Entfaltung von Kon-
trollaktivitäten durch die Abgeordneten der Mehr-
heitsfraktionen um so schwieriger, je später sie
einsetzt. Haben sich Regierung und Koalitionsspit-
ze öffentlich und gegenüber mächtigen Interessen-
gruppen erst einmal festgelegt und sind Erwar-
tungshaltungen entstanden, stehen die Mehrheits-
fraktionen (und in gewisser Weise auch die Opposi-
tion) unter erhöhtem Handlungs- und Anpassungs-
druck. Die Abgeordneten und (Oppositions-)Frak-
tionen sollten aber die Möglichkeit haben, durch
Stellungnahmen, Anträge und einfache Beschlüsse
frühzeitig eine parlamentarische und öffentliche
Diskussion in Gang zu setzen und Änderungen zu
verlangen. Außerdem müssen die Abgeordneten
auch der Opposition inhaltlich darauf vorbereitet
sein, wenn sie von Bürgern auf Gesetzentwürfe und
andere Vorhaben angesprochen werden.

Daher sollte die Regierung verfassungsrechtlich
verpflichtet werden, regelmäßig Bundestag und
Fraktionen zu informieren, bevor sie damit (etwa in
Pressekonferenzen oder Anhörungen) an die Öf-
fentlichkeit geht, und den Fraktionen und Aus-
schüssen Referentenentwürfe spätestens dann vor-
zulegen, wenn eine Weiterleitung an Fachverbände
vorgesehen ist43). Zudem sollten Sachverständigen-
gutachten, Anhörungsprotokolle, Kommissionsbe-
richte u.ä. rasch zugänglich gemacht werden, alle
anderen bei der Vorbereitung eines Gesetzentwur-
fes verwendeten Materialien und Daten einschließ-
lich erarbeiteter Alternativkonzepte spätestens
zum Zeitpunkt der Einbringung eines Gesetzent-
wurfes44). Schließlich sollten auch die verfassungs-
mäßigen Voraussetzungen für einen unmittelbaren
Zugriff der Abgeordneten auf die Datenbanken der
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Bundesregierung gesichert werden, die den Parla-
mentariern (mit einer Ausnahme) formell noch
immer versperrt sind, um den wachsenden Vor-
sprung der „Exekutive“ bei der Informationsge-
winnung und -Verarbeitung wenigstens partiell aus-
zugleichen. Unter Berufung auf die Verfassungsla-
ge haben die Bundesregierungen entsprechende
parlamentarische Ansprüche bisher erfolgreich ab-
gewehrt.

Angeknüpft werden könnte an die beispielgebende
Neuregelung der Verfassung Schleswig-Holsteins,
wonach die Beantwortung von Fragen, die Ertei-
lung von Auskünften und die Vorlage von Akten
letztlich nicht verweigert werden kann, es sei denn,
die Regierung erwirkt eine einstweilige Anord-
nung des Bundesverfassungsgerichts. Allerdings
wurden die möglichen Einschränkungen derart
ausgeweitet, daß sie sich bei „gouvernemental"
orientierten Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts restriktiv auswirken könnten. Sollte
die Regierung nach der Vorstellung der Enquete-
Kommission Verfassungs- und Parlamentsreform
eine Auskunft und Aktenvorlage nur dann ableh-
nen können, „wenn dem Bekanntwerden des In-
halts gesetzliche Vorschriften oder Staatsge-
heimnisse entgegenstehen“, kann sie dies, so das
Ergebnis schwieriger Diskussions- und Aushand-
lungsprozesse, auch dann tun, „wenn schutzwürdi-
ge Interessen einzelner, insbesondere des Daten-
schutzes entgegenstehen“ oder - so eine weit inter-
pretierbare Einschränkung - „die Funktionsfähig-
keit und die Eigenverantwortung der Regierung
beeinträchtigt werden“45).

45) Art. 23 Abs. 3 LVSchlH. Als Vermittlungsgremium wur-
de ein parlamentarischer Einigungsausschuß eingerichtet,
LT-Drs. 12/180, S.39. Ähnlich der „Verfassungsentwurf“
(Anm.41), der allerdings keinen „Einigungsausschuß“ vor-
sieht.

46) Der Kompromißentwurf des Geschäftsordnungs-Aus-
schusses wurde von der SPD-Fraktion mit knapper Mehrheit
abgelehnt (BT-Drs. 11/8085/20.9. 1990), weil ihr die Verfah-
rens-Minderheitenrechte nicht ausreichend gesichert schie-
nen; vgl. PIPr 11/234/31.10. 1990, S. 18685ff.
47) Vgl. W. Ismayr (Anm. 1), Abschn.VI.13; vgl. Art. 18
LVSchlH.

3. Reform des Untersuchungsverfahrens
und der Enquete-Kommissionen

Verfassungsrechtlich und durch ein Verfahrensge-
setz neu bzw. erstmals geregelt werden sollten die
Befugnisse von Untersuchungsausschüssen und
Enquete-Kommissionen, und auch beim rechtlich
klarer geregelten Petitionsverfahren sind Korrek-
turen geboten. Auch normativ anzuerkennen ist
(bei aller notwendigen Differenzierung), daß Un-
tersuchungsausschüsse vorwiegend von Opposi-
tionsfraktionen verlangt werden und als öffentlich-
keitswirksame politische Kampfinstrumente zur
Untersuchung von Mißständen fungieren - ohne
allerdings den Anspruch auf „objektive“ Sachver-
haltsaufklärung aufzugeben.

Bisher sind nach dem Grundgesetz (im Unter-
schied zur Weimarer Reichsverfassung) nicht ein-
mal die Befugnisse von Untersuchungsausschüssen
bei der Beweiserhebung als Minderheitenrecht
ausdrücklich normiert. Die Bestimmung des
Art. 44 Abs. 2 GG, wonach die Vorschriften der
Strafprozeßordnung sinngemäß Anwendung fin-
den, reichen zur Sicherung der Minderheiten-
rechte und der spezifischen Kontrollaufgabe von
Untersuchungsausschüssen nicht aus. Noch immer
fehlt eine angemessene und verläßliche Rechts-
grundlage, nachdem sich die Fraktionen auch in
der 11. Wahlperiode auf kein Untersuchungsaus-
schußgesetz einigen konnten46). Zwar wird seit
1969 Minderheiten das Recht eingeräumt, Beweis-
anträge zu stellen und sich mit Sondervoten im
Ausschußbericht an die Öffentlichkeit zu wenden,
doch sind die Behinderungsmöglichkeiten der Re-
gierung(smehrheit) im Verfahren beachtlich, so
bei der Zeugenvernahme, der Einholung von Aus-
künften und der Beiziehung von Akten.

Angemessen wäre es, das Einsetzungsquorum auf
ein Fünftel der Mitglieder des Bundestages herab-
zusetzen und in der Verfassung selbst festzulegen,
daß auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder
des Untersuchungsausschusses Beweise zu erhe-
ben und Bundesregierung und Bundesbehörden
verpflichtet sind, Akten vorzulegen, Überprüfun-
gen in öffentlichen Einrichtungen „vor Ort“ zu
ermöglichen und ihren Bediensteten die erforderli-
chen Aussagegenehmigungen zu erteilen. Auch
sollte gesichert sein, daß Untersuchungsgegenstän-
de gegen den Willen der Antragsteller nicht einge-
schränkt oder substantiell ausgeweitet werden
können47).

Nach wie vor ungesichert und umstritten sind auch
Status und Befugnisse von Enquete-Kommissio-
nen, deren Einsetzung und Verfahren bisher allein
in der GOBT geregelt ist. In der Verfassung sowie
in einem Ausführungsgesetz sollten den Enquete-
Kommissionen gegenüber Regierung, Behörden
und privaten Einrichtungen ähnliche Ansprüche
auf Aktenvorlage, Auskünfte und Erkundungen
vor Ort zugestanden werden wie Untersuchungs-
ausschüssen, und zwar (im Unterschied zur Emp-
fehlung der Enquete-Kommission Verfassungsre-
form 1976) bereits einer Minderheit von einem
Fünftel der Kommissionsmitglieder. Bisher liegt
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die „Verfahrensherrschaft“ bei der Mehrheit.
Enquete-Kommissionen und Untersuchungsaus-
schüsse sollten auch das Recht erhalten, über An-
wesenheit und Rederecht von Ministerialbeamten
mit %-Mehrheit selbst zu entscheiden48).

48) Vgl. Schlußbericht (Anm. 13) S. 135 ff.
49) Ähnlich die CDU/CSU-Opposition in der 7. Wahlperio-
de (BT-Drs. 7/3252) und die Fraktion DIE GRÜNEN (BT-
Drs. 11/983, 984, 985); BT-Drs. 10/3600, S. 14.
50) Vgl. Deutscher Bundestag/Wissenschaftliche Dienste, Si-
tuation und weitere Entwicklung der Wissenschaftlichen
Dienste (Stand: 20.6. 1990); Peter Schindler, Die Verwal-
tung des Bundestages, in: H.-P. Schneider/W. Zeh
(Anm. 15), S. 829-858.

51) So schon Friedrich Schäfer, Der Bundestag, Opladen
19824, S. 275; PIPr 10/136, S. 1039.
52) Vgl. z. B. SPD-Gesetzentwurf BT-Drs. 10/3342/14. 5.
1985 („Beauftragter für die Kriegswaffenkontrolle“); vgl.
Udo Kempf/Herbert Uppendahl (Hrsg.), Ein deutscher Om-
budsman, Opladen 1986, S. 130ff.
53) Vgl. „Erfahrungsbericht zum Modellversuch PARLA-
KOM“, 1988; PIPr 10/85, S. 6217.

Die dem Petitionsausschuß durch das Gesetz nach
Art. 45 c GG eingeräumten weitreichenden, aber
zum Teil nur spärlich genutzten Auskunfts- und
Kontrollbefugnisse sollten bereits auf Verlangen
einer Ausschußminderheit von einem Fünftel der
Mitglieder genutzt werden können49). Zudem soll-
ten Minderheiten das Recht erhalten, dem Peti-
tionsbescheid ein Minderheitenvotum hinzuzu-
fügen.

4. Innovativer Ausbau einer eigenständigen
Analyse- und Beratungskapazität

Eine Stärkung der Informationsbefugnisse allein
reicht allerdings nicht aus. Ein weiteres bedeutsa-
mes Reformanliegen ist die deutlich verbesserte
Ausstattung der Abgeordneten, der Ausschüsse
und Fachdienste wie auch der Fraktionen mit
Sachmitteln und vor allem mit (wissenschaftlichen)
Mitarbeitern50). Dies ist erforderlich, damit die
Abgeordneten die Flut an Unterlagen und Zu-
schriften bewältigen, Regierungsinformationen ra-
scher und intensiver überprüfen und auswerten
können und - vor allem - sich auch unabhängig
von gouvernemental und administrativ geprägten
Vorlagen und Informationen sachkundig machen
können. Eine verbesserte Ausstattung kann dazu
beitragen, den Spielraum der einzelnen Abgeord-
neten derart zu erweitern, daß sie (gelegentlich)
auch über ihr engeres Fachgebiet hinaus Impulse 
vermitteln und Aktivitäten entfalten können.

Was die Fraktionen anbetrifft, wäre über den bis-
her bescheidenen Oppositionsbonus hinaus auch
an erhöhte Mittel für Oppositionsfraktionen und
-gruppen zu denken. Besonders auch auf Aus-
schußebene sind entsprechende Verbesserungen
erforderlich, so bei der Vorbereitung und Nachar-
beit von öffentlichen Anhörungen, der Auswer-
tung von Regierungsberichten, der Einholung und
Aufbereitung von (alternativen) Gutachten - auch
mit dem Ziel verbesserter Gesetzesfolgenabschät-

zung und der Durchführung entsprechend vorbe-
reiteter Vollzugshearings. Zudem sollte die Bera-
tung der Abgeordneten und Ausschüsse durch den
Bundesrechnungshof stärkeres Gewicht erhalten.
Die Verpflichtung zur gutachtlichen Stellungnah-
me auf Antrag einer Fraktion oder eines Fünftels
der Mitglieder des Haushaltsausschusses sollte
(verfassungs)rechtlich festgeschrieben werden,
ggf. begrenzt durch eine jährliche Kontingentie-
rung, um eine Überlastung zu vermeiden51).

Schließlich wäre auch an die Institutionalisierung
von Bürgerbeauftragten für bestimmte Aufgaben-
gebiete zu denken, so eines Kinder- und Jugendbe-
auftragten (oder an eine angemessene Weiterent-
wicklung der Kinderkommission), eines Beauftrag-
ten für Rüstungskontrolle und Rüstungsexport, die
mit entsprechenden Informations- und Inspektions-
befugnissen ausgestattet sein sollten; auch ihnen
müßten parlamentarische Minderheiten Prüfauf-
träge erteilen können52). Häufiger genutzt und
ausgebaut werden könnten die gesetzlichen Mög-
lichkeiten zur Einsetzung unabhängiger Kommis-
sionen.

Die in den letzten Jahren begonnene informations-
und kommunikationstechnische Ausstattung des
Bundestages weiterzuführen, ist bei Beachtung der
aufgetretenen Nutzungsprobleme und einer ent-
sprechenden Ausstattung mit qualifizierten Mit-
arbeitern sinnvoll53). Zur Vermeidung neuer,
technikbedingter Abhängigkeiten können auch
laufende Diskurse zwischen Abgeordneten, Wis-
senschaftlern und (sachkundigen) Bürgern beitra-
gen, denen bei der Erarbeitung und Vermittlung
konzeptioneller Politikentwürfe und Alternativen
über die bisherige Praxis hinaus wachsende Bedeu-
tung zukommen dürfte. Ausbaufähig sind auf
Fraktions- und Koalitionsebene Klausurtagungen
und Fraktionsanhörungen von Arbeitskreisen und
-gruppen mit Sachverständigen, längerfristige Be-
ratungen über Werkverträge mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen u. ä. Auf Parlamentsebene
bieten die (noch entwicklungsfähigen) Enquete-
Kommissionen die Möglichkeit ergebnisorientier-
ter Lernprozesse, die, wie die Erfahrungen zeigen,
am ehesten bei längerer inhaltlicher Zusammenar-
beit von Politikern und Wissenschaftlern möglich
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sind; sie wurden zum Teil auch genutzt54). Ent-
sprechende Kooperationsformen wurden auch für
die Einrichtung einer Institution für Technik-
folgenabschätzung und -bewertung vorgeschlagen,
blieben aber bei der 1989/90 durchgesetzten „klei-
nen Lösung“ unberücksichtigt. Daß nach jahre-
langem Ringen überhaupt ein - hoffentlich ent-
wicklungsfähiger - institutioneller Einstieg in die
Technikfolgenabschätzung zustandekam, muß
schon als Erfolg verbucht werden. Vieles wird
davon abhängen, inwieweit die Erfahrungen der
nächsten Jahre für eine angemessene Weiterent-
wicklung genutzt werden55).

54) Vgl. Reinhard Ueberhorst, Positioneile und diskursive
Politik, in: K.-M. Meyer-Abich/R. Ueberhorst (Hrsg.),
AUSgebrütet - Argumente zur Brutreaktorpolitik, Basel
1985, S.391; vgl. auch die Enquete-Kommissionen „Gen-
technologie“ (BT-Drs. 10/6775) und „Vorsorge zum Schutz
der Erdatmosphäre“ (BT-Drs. 11/8030).
55) Vgl. BT-Drs. 11/5489; BT-Drs. 10/5844; Büro für Tech-
nikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages, Wir
über uns, Bonn 1991.

56) Vgl. W. Ismayr, Parlamentarische Kommunikation und
Abgeordnetenfreiheit, Frankfurt/M. 1982, S.28; vgl. auch
die Beiträge in: Ulrich Sarcinelli (Hrsg.), Politikvermittlung,
Bonn 1987.
57) Vgl. BT-Drs. 11/5999 (1.3/4): vom Plenum „zustimmend
zur Kenntnis genommen“ (PIPr 11/184/13.12. 1989).

5. Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
und Transparenz

Obwohl seit langem die Kommunikationsfähigkeit
des Bundestages als defizitär beurteilt wurde, wa-
ren auch bescheidene Reformvorschläge nicht
oder erst nach vielen Jahren durchsetzbar. Geför-
dert wird die Kommunikations- und Resonanzfä-
higkeit im Interesse möglichst optimaler demokra-
tischer Legitimation, indem die vielfältigen politi-
schen Positionen und Interessen der Bürger(grup-
pen) in parlamentarischen Debatten und Vorlagen
artikuliert werden und indem auf dieser Grundlage
konzeptionelle Alternativen problemorientiert
entwickelt und so begründet und öffentlich vermit-
telt werden, daß kritisches Mitdenken und Mitwir-
ken der Bürger ermöglicht und angeregt werden.
Dies setzt die kommunikative Chancengleichheit
der Opposition(sfraktionen) voraus, deren
Kompetenzen nach der Geschäftsordnung und
durch interfraktionelle Vereinbarungen auch ver-
bessert wurden. Allerdings begünstigt das Rede-
privileg des Art. 43 Abs. 2 GG die Regierung(ssei-
te) nach wie vor und sollte verfassungsrechtlich
jedenfalls soweit eingeschränkt werden, daß es
nicht mehr jederzeit genutzt werden kann.

Denn nach wie vor dient diese Regelung Regie-
rungsmitgliedern dazu, bei Fernsehübertragungen
zur besten Zeit zu sprechen - zum Nachteil der
Opposition, aber auch jener Parlamentarier der
Koalition, die nicht zur „Spitze“ gehören. Zudem
kann die Regierung oppositionelle Initiativen

durch geschickt terminierte Regierungserklärun-
gen „abfangen“ oder in ihrer Wirkung abschwä-
chen. Ohnehin verfügt die Regierung über beacht-
liche „eigene“ Kapazitäten zur Öffentlichkeitsar-
beit und wird zudem durch die „Eigengesetzlich-
keiten“ und Praktiken der Medien - insbesondere
des Fernsehens - sehr begünstigt. Neben der Ein-
schränkung des Redeprivilegs könnte die parla-
mentarische Seite der Gouvernementalisierung
und Hierarchisierung der Politikvermittlung mög-
licherweise auch durch Einrichtung eines eigenen
Parlamentskanals entgegenwirken, auf dem alle
Plenardebatten und ggf. auch andere Sitzungen
sowie Erläuterungen und Zusammenfassungen
übertragen werden könnten. Denn bei den bisher
(teilweise) vom Fernsehen übertragenen Debatten
sind die Dominanz von Regierung und Fraktions-
spitzen, aber auch Monologisieren und problem-
verkürzender Schlagabtausch besonders ausge-
prägt56).

Darüber hinaus kommt es darauf an, die Diskurs-
fähigkeit und Transparenz des Bundestages zu er-
höhen. An dem in Reformvorstößen immer wieder
formulierten Anspruch festzuhalten, daß Debatten
insgesamt gesehen vitaler und argumentativer ge-
führt werden sollen, ist auch unter der Voraus-
setzung geboten, daß Debatten anläßlich eines Ge-
setzentwurfes in 2. und 3. Beratung mit der Inten-
tion geführt werden (können), das Abstimmungs-
verhalten des politischen Kontrahenten zu beein-
flussen. Leichter möglich wäre dies aber bei Aus-
sprachen über Berichte der Bundesregierung, von
Enquete-Kommissionen u. ä. und bei häufiger
durchzuführenden, zeitoffenen und weniger vor-
strukturierten Grundsatzdebatten, wie sie 1989/90
im Ältestenrat vereinbart wurden57). Auch wurde
nach jahrelangen Bemühungen endlich eine dis-
kussionsfreundliche Regelung für Zwischenfragen 
und Kurzinterventionen in die GOBT aufgenom-
men (§27 Abs. 2). Wie erste Erfahrungen zeigen,
können diese Regelungen, entsprechend gehand-
habt, merklich zur Vitalisierung der Debatten bei-
tragen. Was es für die Praxis allerdings bedeutet,
daß - so ausdrücklich die neugefaßte Bestimmung
der SPD-Fraktionsgeschäftsordnung (§ 4) - ein
Fraktionsmitglied, das mit einer Kurzintervention
in die Debatte eingreifen will, sich vorher mit dem
AG-Vorsitzenden und dem jeweils anwesenden
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Geschäftsführer „zu verständigen“ hat, bleibt ab-
zuwarten.

Auf das Plenum beschränkte Reformen reichen
allerdings nicht aus, um erhöhten Responsivitäts-
erwartungen gerecht zu werden. Mehr Transpa-
renz bisher nicht- oder allenfalls halb-öffentlicher
Prozesse wird daher seit langem gefordert. Die
Öffentlichkeit nicht nur über die Entscheidungen
zu informieren, sondern die Willensbildungspro-
zesse selbst zu öffnen und die Bürger laufend
Einblick nehmen zu lassen in das als „Werkstatt
der Demokratie“ wie als „zentraler Ort des politi-
schen Diskurses“ verstandene Parlament58®), ist
eine selbstverständliche Konsequenz gewachsener
Repräsentations- und Legitimationsansprüche in
der parlamentarischen Demokratie. Seit langem 
von Politikwissenschaftlern gefordert und ver-
mehrt auch von Abgeordneten befürwortet wird
daher die Öffentlichkeit der Ausschüsse, die als
„maßgebliche Faktoren der politischen Willensbil-
dung“ (BvE 1/88) bei einer funktional angemesse-
nen Auslegung des Art. 42 GG schon heute in der
Regel öffentlich tagen müßten59). Bei einer Ver-
fassungsreform sollte die reguläre Öffentlichkeit
der Ausschüsse ausdrücklich normiert werden mit
der Möglichkeit ihres Ausschlusses durch Beschluß
mit Zweidrittelmehrheit der Ausschußmit-
glieder60).

58) Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, PIPr 11/119,
S. 8697 ff. und 11/184, S. 14197.
59) Vgl. Uwe Thaysen, Repräsentation in der Bundesrepu-
blik Deutschland, in: Uwe Thaysen u.a. (Hrsg.), US-Kon-
greß und Deutscher Bundestag, Opladen 1988, S. 100.
60) Nicht-öffentlich sollten auch künftig die Behandlung von
Eingaben und die Rechnungsprüfung sowie die Beratung
über die Ergebnisse der Beweiserhebung im Untersuchungs-
ausschuß sein (vgl. Art. 17, 18 LVSchlH).
61) Vgl. S. 179f.; BT-Drs. 10/3600; Vorschläge und Überle-
gungen zur Verbesserung der parlamentarischen Arbeit vom
11.9. 1987 und 18.2. 1988 (Präsident Ph. Jenninger).

62) Vgl. BT-Drs. 10/3600, S. 14; ZParl, (1984) 2, S. 174.
63) Vgl. Peter Dienel, Die Planungszelle. Der Bürger plant
seine Umwelt, Opladen 19912.

Erneut aufgegriffen werden sollten auch die Vor-
schläge zur Neugestaltung der parlamentarischen
Beratungen, wie sie zunächst von der Enquete-
Kommission Verfassungsreform skizziert, von der
Ad-hoc-Kommission Parlamentsreform aufgegrif-
fen und im Reformkonzept von Bundestagspräsi-
dent Jenninger (1987/88) unter der mißverständli-
chen und wohl auch etwas „abschreckend“ wirken-
den Bezeichnung „Hauptausschuß“ weiterentwik-
kelt wurden61). Bei der grundsätzlich vorgesehe-
nen Beachtung der Diskussions- und Antragsrech-
te aller Abgeordneten ist dieses - gewiß noch
verbesserungsfähige - Konzept, das anstelle einer
spezialisierten (Fach-)Debatte in 2. Lesung eine
gemeinsame öffentliche Beratung der Mitglieder

des federführenden und der mitberatenden Aus-
schüsse vorsieht, durchaus geeignet, Kommunika-
tionsfähigkeit, Transparenz und Effizienz sowie
die Beteiligungschancen der einzelnen Abgeordne-
ten gleichermaßen zu erhöhen, wenn genügend
Zeit bleibt für Beratungen in dem in Ausschüssen
üblichen freieren Diskussionsstil. Manche fachli-
chen Darlegungen von Fraktionsspezialisten könn-
ten im Konsens der Fraktionen aus dem Plenum
herausverlagert werden und wären - in offener
Diskussion geführt - für die interessierte (Fach-) 
Öffentlichkeit besser nachvollziehbar als speziali-
sierte Kurzdebatten im Plenum. Zudem könnten
mehr Raum und erhöhte öffentliche Aufmerksam-
keit für vertiefte Plenardebatten zu wichtigen The-
men geschaffen werden.

6. Neue Formen und Foren
des öffentlichen Diskurses

Schließlich gilt es, Anregungen zur Weiterentwick-
lung vorhandener und zur Schaffung neuer For-
men und Foren vornehmlich problemorientierter
Diskurse aufzugreifen und die Beteiligungs-
möglichkeiten der Bürger auszubauen. So wird
vorgeschlagen, bei öffentlichen Anhörungen der
Ausschüsse die Zahl der oft zahlreich präsenten
Vertreter von Fachverbänden zu reduzieren und
statt dessen mehr „unabhängige“ Wissenschaftler
und Vertreter von Bürgerinitiativen, Selbsthilfe-
gruppen und gemeinwohlorientiert wirkenden
Umweltverbänden einzuladen. Die Anhörung
sachkundiger Bürger(gruppen) ist auch als eigener
Teil des Hearings denkbar62). Der Petitionsaus-
schuß sollte bei Anliegen von öffentlichem Interes-
se häufiger Petenten anhören und verpflichtet wer-
den, Abordnungen von Massen- und Sammelpeti-
tionen zu empfangen.

Auch wären je nach Thematik neue Frage- und
Diskussionsformen zu erproben, wobei die bei den
zahlreichen Anhörungen, Foren und Kongressen
der Fraktionen in den letzten Jahren gemachten
Erfahrungen genutzt und weiterentwickelt werden
sollten. Auch auf parlamentarischer Ebene kann
es nach zum Teil durchaus ermutigenden Erfah-
rungen aus anderen Wirkungsbereichen sinnvoll
sein, von im Zufallsverfahren ausgewählten Bür-
gergruppen Bürgergutachten erarbeiten zu lassen -
etwa parallel zu Expertengutachten63). Zudem wä-
ren die Voraussetzungen zu schaffen, daß Enque-
te-Kommissionen, der Petitionsausschuß und auch
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andere Ausschüsse häufiger „vor Ort“ das Ge-
spräch mit sachkundigen Bürger(gruppen) und Be-
troffenen führen können. In diesen Zusammen-
hang gehören auch Vorschläge, die erwünschte
Institution für Technikfolgenabschätzung so zu or-
ganisieren, daß diskursive Lernprozesse nicht nur
intern zwischen Parlamentariern und Wissen-
schaftlern ablaufen, sondern im Dialog mit einer
kritischen Öffentlichkeit geführt werden und mit
außerparlamentarischen Diskussionsprozessen
vernetzt werden; dazu könnten beispielsweise Bei-
räte aus Abgeordneten und Vertretern relevanter
und betroffener Gruppen dienen, wie sie u.a. im
Bericht der ersten Enquete-Kommission „Tech-
nikfolgenabschätzung und -Bewertung“ (1986)
vorgeschlagen wurden64). Besonders kommt es da-
bei auf die kommunikative Rückbindung zu jenen
Kreisen einer aktiven Öffentlichkeit an, die nicht
primär Partikularinteressen vertreten, sondern ge-
meinwohlorientiert wirken.

64) Vgl. BT-Drs. 10/5844.

65) Vgl. Art. 41 LVSchlH; entsprechend Art. 82 a „Verfas-
sungsentwurf“ (Anm. 41).
66) Vgl. Zur Verfassung des deutschen Staates. Das Grund-
satzpapier für den SPD-Vorstand, Mai 1991; vgl. auch Otmar
Jung, Direkte Demokratie: Forschungsstand und Aufgaben,
in: ZParl, (1990) 3, S. 491-504; Tilman Evers, Volkssouve-
ränität im Verfahren. Zur Verfassungsdiskussion über direk-
te Demokratie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 23/91,
S. 3-15.

Weiterführend wäre die verfassungsrechtliche Ver-
ankerung eines Initiativrechts der Bürger, wie es
unter verschiedenen Bezeichnungen in manchen
Kommunalverfassungen und nun auf Landesebene
in Schleswig-Holstein vorgesehen ist. Auf Verlan-
gen einer bestimmten Anzahl von Bürgern (z.B.
100000) sollte der Bundestag verpflichtet sein, sich
mit bestimmten Gegenständen der politischen Wil-
lensbildung (z.B. einem Gesetzentwurf) zu befas-
sen und - was höchst bedeutsam ist - Vertreter der

Initiativen anzuhören, wenn diese es wünschen.
Gegenüber einflußreichen Verbänden würden die
Initiativmöglichkeiten von Bürgerinitiativen im
Vergleich zu den bisherigen Einwirkungschancen
durch Massenpetitionen deutlich gestärkt65). In
der Konsequenz dieses Ansatzes liegt es, daß die
Vertreter(innen) der Initative berechtigt sein sol-
len, ein Volksbegehren zu beantragen, wenn das
Parlament einem Gesetzentwurf nicht zustimmt,
und bei dessen Annahme ein Volksentscheid
durchgeführt werden muß - doch kann hierauf an
dieser Stelle nicht begründend eingegangen wer-
den. Der Vorzug dieses dreistufigen Verfahrens ist
jedenfalls, daß kurzschlüssige ad-hoc-Entscheidun-
gen ausgeschlossen sind und informierende Mei-
nungs- und Willensbildungsprozesse begünstigt
werden66).

Eine den genannten Kriterien und Zielvorstellun-
gen angemessene Reform ist allerdings nur er-
reichbar, wenn die einzelnen Reformschritte den
dargestellten Funktionszusammenhängen entspre-
chend aufeinander abgestimmt sind und kumulativ
wirksam werden können.
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Ulrich Sarcinelli
Politische Institutionen, Politikwissenschaft

und politische Bildung 
Überlegungen zu einem „aufgeklärten Institutionalismus“

L Vorbemerkungen
Wenn man sich mit politischen Institutionen be-
schäftigt und fragt, welchen Stellenwert diese für
die Politik haben und was sich darüber in Politik-
wissenschaft und politischer Bildung zu vermitteln
lohnt, dann sollte man sich im klaren sein, daß
man es nicht mit einem Thema unter anderen zu
tun hat, sondern mit einem Gegenstandsbereich,
der für das Demokratieverständnis von zentraler
Bedeutung ist; denn das gesamte neuzeitliche
Staatsdenken läßt sich auf die Frage nach dem 
Verständnis von institutionalisierter Integrations-
leistung auf der einen und Selbstorganisation der
Gesellschaft auf der anderen Seite reduzieren.
Thomas Hobbes, John Locke und Jean Jacques
Rousseau haben auf diese Kernfrage des Politi-
schen drei klassische Antworten gegeben: Hobbes
eine staatsabsolutistische, Locke eine marktgesell-
schaftlich-liberale und Rousseau eine identitär-ra-
dikaidemokratische.
Im Grunde lassen sich bereits aus diesen ideenge-
schichtlich bedeutsamen Antworten drei unter-
schiedliche heute noch interesante Perspektiven
ableiten, die in der Beschäftigung mit politischen
Institutionen zu jeweils anderen Sichtweisen und
Fragestellungen veranlassen. Aus der Hobbes-
sehen Sicht dürfte vornehmlich interessieren, in-
wieweit Institutionen als politische Führungs- oder
Machtinstrumente ge- oder mißbraucht werden.
Aus der Lockeschen Sicht würde der Aspekt der
Machtbegrenzung, Konkurrenz und individuellen
Freiheitssicherung institutionell beeinflußter Poli-
tik in den Vordergrund rücken. Die Rousseausche
Perspektive würde demgegenüber den Aspekt rea-
lisierter bzw. mehr noch verhinderter unmittelba-
rer politischer Teilhabe durch institutionenvermit-
telte Politik betonen.
Demokratie ist jedenfalls trotz des historischen
Bedeutungswandels institutionalisierter Politik
auch Herrschaftsordnung und nicht nur Selbstherr-
schaft. Und sie gründet sich nach wie vor und wohl
auch in Zukunft in hohem Maße auf die Leistungs-
fähigkeit unterschiedlicher Institutionen. Die Zäh-
mung der Herrschaft von Menschen über Men-
schen durch das Recht, also durch institutionelle
Regelungen, die den Menschen einen autonomen
Bereich ebenso wie gesellschaftliche Mitwirkungs-

möglichkeiten garantieren - gerade dies ist der
spezifisch europäische Beitrag zum neuzeitlichen
Staats- und Verfassungsdenken bei der Lösung
ordnungspolitischer Grundprobleme1). Und so ist
denn auch nach dem Demokratiemodell des
Grundgesetzes Volksherrschaft weithin mittelba-
re, also institutionell vermittelte Herrschaft.

1) Vgl . H. Albert, Freiheit und Ordnung. Der europäische
Beitrag zur Lösung ordnungspolitischer Probleme, in: M.
Kaase (Hrsg.), Politische Wissenschaft und politische Ord-
nung. Analysen zu Theorie und Empirie demokratischer
Regierungsweise, Opladen 1986, S. 61-69; P. Graf Kiel-
mansegg, Das Experiment der Freiheit. Zur gegenwärtigen
Lage des demokratischen Verfassungsstaates, Stuttgart 1988;
ders., Volkssouveränität. Eine Untersuchung der Bedingun-
gen demokratischer Legitimität, Stuttgart 1977; H. Buch-
heim, Der demokratische Verfassungsstaat und das Problem
der Demokratisierung der Gesellschaft, Mainz 1975.
2) Vgl. die Beiträge in der Kongreßdokumentation: Macht
und Ohnmacht politischer Institutionen. 17. Wissenschaft-
licher Kongreß der DVPW, 12. bis 16. September 1988 in der
Technischen Hochschule Darmstadt. Tagungsbericht, im
Auftrag der Deutschen Vereinigung für politische Wissen-
schaft hrsg. von H.-H. Hartwich, Opladen 1989; H.-H. Hart-
wich/G. Wewer, Regieren in der Bundesrepublik. 1. Konzep-
tionelle Grundlagen und Perspektiven der Forschung, Opla-
den 1990; dies., Regieren in der Bundesrepublik. 2. Formale
und informale Komponenten des Regierens, Opladen 1991; J.
J. Hesse/A. Benz, Die Modernisierung der Staatsorganisa-
tion. Institutionspolitik im internationalen Vergleich: USA,
Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland,
Baden-Baden 1990 sowie aus politisch-philosophischer Sicht
G. Göhler (Hrsg.), Grundfragen der Theorie politischer
Institutionen, Opladen 1987.

Man sollte annehmen, daß sich solche Kernfragen
des Politischen schlechthin als Dauerthema politik-
wissenschaftlicher und politisch-pädagogischer Be-
schäftigung von selbst legitimieren. Das scheint
aber ganz offensichtlich nicht so zu sein. Während
es in Teilen der deutschen Politikwissenschaft
schon seit einigen Jahren Anzeichen eines wieder-
erwachten Interesses an institutionellen Fragen, ja
eines „aufgeklärten Institutionalismus“ (F. W.
Scharpf) gibt2), sind es in der politischen Bildung
der Gegenwart nur vereinzelte Stimmen, die sich
mit diesem in der fachdidaktischen und bildungs-
politischen Diskussion eher negativ besetzten Ge-
genstandsbereich theoretisch und praktisch ausein-
andersetzen.
Doch was kennzeichnet diesen Gegenstandsbe-
reich?
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II. Zum Institutionenbegriff in der Politikwissenschaft und in der Soziologie

Allein die Suche nach brauchbaren definitorischen
Erklärungen zum Institutionenbegriff ist auf-
schlußreich für die gegenwärtige Situation. Denn
greift man zunächst nicht nach der Spezialliteratur,
sondern nach den in der Politikwissenschaft wie in
der politischen Bildung gleichermaßen bewährten
handlexikalischen Büchern, so stößt man allenthal-
ben auf bemerkenswerte Lücken - nicht überall,
aber doch erstaunlich häufig.

So kommt in dem gerade auch in der politischen
Bildung verbreiteten „Handlexikon der Politikwis-
senschaft“ von Wolfgang Mickel der Begriff „Insti-
tution“ oder „politische Institution“ weder als
bearbeitetes Stichwort vor, noch finden diese Ter-
mini im Sachregister Erwähnung. Gleiches gilt für 
das bekannte ältere Fischer Lexikon „Staat und
Politik“ von Emst Fraenkel und Karl Dietrich
Bracher, zwei Wissenschaftlern, die ja Grundle-
gendes zum modernen Institutionenverständnis
beigetragen haben. Auch das soeben erschienene
umfangreiche „Wörterbuch Staat und Politik“,
herausgegeben von Dieter Nohlen, enthält kein
entsprechendes Stichwort. Das Herder Lexikon
Politik3) notiert mit Bezug auf Politik kurz, Institu-
tion sei eine öffentliche oder staatliche Einrichtung
(Behörde) zur regelmäßigen Erledigung bestimm-
ter Aufgaben.

3) Vgl. W. Mickel (Hrsg.), Handlexikon zur Politikwissen-
schaft, Bonn 1986; E. Fraenkel/K. D. Bracher (Hrsg.), Staat
und Politik (Neuausgabe), Frankfurt 1970; Herder Lexikon
Politik, Freiburg-Basel-Wien 1982; D. Nohlen (Hrsg.), Wör-
terbuch Staat und Politik, München 1991.
4) R. Beck, Sachwörterbuch Politik, Stuttgart 1977, S. 373.

Reinhard Becks „Sachwörterbuch der Politik“4)
definiert Institution ganz ähnlich als „eine zur re-
gelmäßigen, rechtlich geordneten Erfüllung be-
stimmter Funktionen auf Dauer geschaffene, in
der Verfassung oder im sonstigen öffentlichen
Recht des betreffenden Staats verankerte, öffentli-
che Einrichtung“. Im engeren Sinne seien damit
Staatsorgane, sonstige staatliche Behörden, be-
stimmte Organisationen wie Parteien oder Ge-
werkschaften und bestimmte Verfahren wie z.B.
die Wahl gemeint. Im weiteren Sinne umschreibe
Institution auch bestimmte soziale Gruppen und
Einrichtungen. Institutionalisierung bezeichne die
Umwandlung vorher privater in öffentliche Ein-
richtungen und deren Eingliederung in das staatli-
che Gesamtsystem. Eine ebenso schlichte wie zu-
treffende und brauchbare Erklärung für Institutio-
nen bietet das ausdrücklich für den politischen

Unterricht gedachte Lexikon der Politik „Gesell-
schaft und Staat“ von Drechsler, Hilligen und Neu-
mann5): Institutionen seien „Einrichtungen, mit
deren Hilfe die Gesellschaft oder gesellschaftliche
Gruppen bestimmte Aufgaben (Funktionen) in
verbindlicher, meist rechtlich geregelter Form
wahrnehmen“.

Während der politologische Institutionenbegriff in
der Regel ausgerichtet ist auf öffentliche Einrich-
tungen und staatliche Organe, die zum Zwecke der
Willensbildung und teil- oder gesamtgesellschaft-
lich verbindlichen Entscheidungsfindung die für
ein Gemeinwesen notwendigen politischen Inte-
grationsleistungen zu erbringen haben, rekurriert
der soziologische Institutionenbegriff auf ein gene-
relles Phänomen in den Sozialbeziehungen, das
sich aus dem Verhältnis von individueller Subjekti-
vität und sozialer Objektivität ergibt.

Wenn Menschen in einer pluralistischen Gesell-
schaft Zusammenleben, wird angesichts der Über-
fülle diskutierbarer Möglichkeiten die wechselsei-
tige Abstimmung des Verhaltens problematisch.
Um überhaupt handlungsfähig zu sein, sind des-
halb politische Systeme ebenso wie jedes soziale
System darauf angewiesen, Entscheidungsprämis-
sen sowie die Entscheidungen selbst der politi-
schen Dauerproblematisierung zu entziehen6).
Politische Institutionen sind demzufolge nach so-
ziologischem Verständnis zur Stabilisierung von
Erwartungen notwendig, deshalb zugleich aber
auch einem permanenten Enttäuschungsrisiko aus-
gesetzt. Indem sie Verhaltenserwartungen gene-
ralisieren, sie als politisch und oft eben auch recht-
lich gegeben behandeln, entlasten sie den politi-
schen Alltag. Dies schließt nicht aus, daß mangeln-
de Öffentlichkeit bei politischen Institutionen auch
zu vielfältigen Belastungen des politischen Alltags
führen kann - etwa wenn versucht wird, kontro-
verse Probleme von allgemeinem Interesse dem
öffentlichen Diskurs zu entziehen.

5) H. Drechsler/W, Hilligen/F. Neumann, Gesellschaft und
Staat. Lexikon der Politik, Baden-Baden 1989 (7. neub.
Aufl.), S. 336.
6) Vgl. P. L. Berger/Th. Luckmann, Die gesellschaftliche
Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Wissenssoziologie,
Frankfurt 1982, S. 56ff.; N. Luhmann, Soziologische Aufklä-
rung. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesell-
schaft, Opladen 1987, S. 149; ders., Rechtssoziologie, Opla-
den 1987 , S. 64ff.; H. Schelsky, Zur Theorie der Institution,
Düsseldorf 1970. Die soziologische, anthropologische, philo-
sophische und politologische Seite des Institutionenverständ-
nisses aufarbeitend vgl. A. Waschkuhn, Zur Theorie politi-
scher Institutionen, Phil. Diss. (Ludwig-Maximilian-Univer-
sität) München 1974.
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Weder der politologische noch der soziologische,
hier vor allem mit systemtheoretischem Bezug ver-
wendete Institutionenbegriff sieht Institutionen
zwingend als statische Gegebenheiten. Verände-
rungen von Legitimationsvorstellungen, von ko-
gnitiven und normativen Interpretationen, von
Erwartungen gegenüber institutionell zu vermit-
telnden materiellen, sozialen, kulturellen oder
symbolischen Leistungen haben selbstverständlich
Rückwirkungen auf Institutionen. Dabei gilt für
politische Institutionen in der Demokratie, daß sie

sich im Prozeß demokratischer Legitimation letzt-
lich am Volkswillen bewähren müssen.

Einerseits kann dieser Prozeß nur funktionieren,
wenn nicht alles und jederzeit einem politischen
Dauerdiskurs unterstellt wird. Andererseits sind es
gerade die politischen Institutionen, die der Aus-
tragung von Konflikten Raum geben müssen, un-
terschiedliche Meinungen und Interessen kanali-
sieren und integrieren, Minderheiten schützen und
damit insgesamt politische Einheit stiften7).

7) Vgl. dazu zahlreiche Beiträge in: U. Sarcinelli (Hrsg.),
Politikvermittlung. Beiträge zur politischen Kommunika-
tionskultur, Stuttgart 1987, sowie ders. (Hrsg.), Demokrati-
sche Streitkultur. Theoretische Grundpositionen und Hand-
lungsaltemativen in Politikfeldern, Opladen 1990. Zur Be-
deutung der Institutionalisierung des Widerspruchs in Politik
und Recht vgl. D. Rucht, Gegenöffentlichkeit und Gegenex-
perten, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, Schwerpunktheft
2/1988, S. 290-305.
8) F. W. Scharpf, Plädoyer für einen aufgeklärten Institutio-
nalismus, in: H.-H. Hartwich (Hrsg.), Policy-Forschung in
der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Selbstverständnis und
ihr Verhältnis zu den Grundfragen der Politikwissenschaft,
Opladen 1985, S. 164. Siehe dort vor allem die Beiträge von
W. Hennis, J. Fijalkowski, M. Greven, H.-H. Hartwich,
J. J. Hesse und G. Schmid; vgl. ebenso zahlreiche Beiträge
im Tagungsbericht: Macht und Ohnmacht politischer Institu-
tionen, hrsg. von H.-H. Hartwich (Anm. 2).

III. Politische Institutionen in der fachwissenschaftlichen Diskussion und
Herausforderungen für die politische Bildung

1. Der neue Institutionalismus in der
Politikwissenschaft

War die Beschäftigung mit Grundfragen politi-
scher Institutionen lange Zeit weithin dem Kreis
der Gelehrten Vorbehalten, die sich vor allem mit
Problemen der politischen Philosophie, Ideenge-
schichte und politischen Theorie, also mit dem 
„polity“-Bereich auseinandersetzen, so zeichnet
sich seit einigen Jahren ein breiteres Interesse an
konkreteren institutionellen Fragen ab. Dieser
„neue Institutionalismus“ in der Politikwissen-
schaft wird vor allem aus drei Quellen gespeist:
Erstens plädieren nach Jahrzehnten einer bis an
die Grenzen disziplinärer Profillosigkeit gehenden
Ausdifferenzierung des Faches eine ganze Reihe
renommierter Vertreter der Disziplin für eine
Rückbesinnung auf politisch-administrative Insti-
tutionen als „Kernbestand politologischer Eigen-
kompetenz“8). Allerdings sei die traditionelle Re- 
gierungs- und Institutionenlehre über die bloße
Beschreibung politisch-administrativer Organisa-

tionsfonnen und Verfahrensweisen kaum hinaus-
gekommen. Es sei damit wenig oder nichts von den
eigentlich interessanten politischen Phänomenen
erklärt worden. Wenn der institutioneile Ansatz
(polity) der Politikforschung über die phänomeno-
logische Deskription hinaus wolle, dann müsse er
sich in der Erklärung von politischen Prozessen
und politischem Verhalten (politics) sowie in der
Auseinandersetzung mit Politikinhalten (policies)
bewähren. Dieser „aufgeklärte Institutionalismus“
müsse hinauskommen über dje bloße Betrachtung
organisatorischer Arrangements und juristischer
Verfahrensregeln. Das Plädoyer gilt einer engeren
„Verklammerung“ der Policy-, Politics- mit der
Polity-Orientierung in Forschung und Lehre, also
der Verknüpfung von materiell-inhaltlichen und
Prozeßanalysen mit Untersuchungen zur politi-
schen Ordnung sowie deren institutionelle Ausprä-
gungen und normative Grundlagen.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der im Zuge
einer Standortbestimmung der Disziplin erfolgten
Rückbesinnung auf politische Institutionen steht
- und dies ist die zweite Motivkraft - die Kritik an
der Policy-Forschung. Während die Vertreter des
Policy-Ansatzes Politikfeldanalysen als Beitrag zur
konsequenten Professionalisierung der Disziplin in
theoretischer, empirischer und methodischer Hin-
sicht sowie als Möglichkeit einer Verbindung wis-
senschaftlicher Analyse mit einer zunehmend un-
ter Problemlösungsdruck geratenen Politik anse-
hen, beurteilen Vertreter einer Politikwissenschaft
als Ordnungswissenschaft diese Entwicklung eher
als Verfallsgeschichte der Fachdisziplin.

Allerdings konnte die vergleichende Policy-For-
schung inzwischen zeigen, daß internationale und
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intertemporale Unterschiede in den politischen
Leistungsprofilen von Regierungen in hohem Ma-
ße von politisch-institutionellen Bedingungen ab-
hängen, wie etwa den spezifischen Verfahren der
Konfliktregelung, der Machtverteilung zwischen
Regierungs- und Oppositionsparteien, den Struk-
turen im Bereich der organisierten Interessen oder
den Arrangements zwischen den an der politischen
Interessenvermittlung und Entscheidung beteilig-
ten staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. In-
stitutionelle Strukturen beeinflussen also nicht nur
staatliche Handlungsmöglichkeiten, sondern auch
die Auswahl von Politikstrategien erheblich. So
werden etwa Verteilungskonflikte in Ländern mit
einem „integrierten Pluralismus“ wie in der Bun-
desrepublik Deutschland kaum mehr konfrontativ,
d.h. fragmentiert vermittelt, sondern eher in grö-
ßeren Verteilungskoalitionen ausgehandelt9). Ge-
genüber den eher planungseuphorischen siebziger
Jahren, in denen Institutionen vor allem im Hin-
blick auf ihre Problemwahmehmungs- und Politik-
gestaltungs- bzw. ihre mangelnde Veränderungs-
kompetenz interessierten, ist der Perspektiven-
wechsel offenkundig.

9) Vgl. M. G. Schmidt (Hrsg.), Staatstätigkeit: International
und historisch vergleichende Analysen, Opladen 1988, hier
insb. die Einleitung sowie den Beitrag von F. Lehner und
J. Nordhause-Janz. Die spezifisch institutioneilen Probleme
im Föderalismus des parlamentarischen Parteienstaates der
Bundesrepublik hat G. Lehmbruch in seinem vielbeachteten
Buch „Parteienwettbewerb im Bundesstaat“ (Stuttgart u.a.
1976) aufgearbeitet. Siehe dazu auch U. Thaysen, Mehrheits-
findung im Föderalismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 35/85, S. 3-17. Zur ausgedehnten Neokorporatismusdis-
kussion in der deutschen Politikwissenschaft vgl. den Über-
blicksband von U. v. Alemann/R.G. Heinze (Hrsg.), Ver-
bände und Staat. Vom Pluralismus zum Neokorporatismus.
Analysen, Positionen, Dokumente, Opladen 1979.
10) Vgl. F. Nullmeier, Institutionelle Innovationen und neue
soziale Bewegungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 26/89, S.3-16.

Einen dritten Impuls erfuhr und erfährt der neue
Institutionalismus schließlich infolge der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit den neuen
sozialen Bewegungen, die sich zunehmend aus der
üblichen Konfrontation von „Bewegung“ versus
„Institution“ löst. Zum einen können die neuen
sozialen Bewegungen selbst als „Bewegungsinsti-
tutionen“ begriffen werden. Zum anderen initiie-
ren diese wiederum Innovationen in traditionellen
Institutionen. Als Symptom oder Folge von Legiti-
mations- oder Steuerungskrisen des etablierten In-
stitutionennetzes sind sie selbst ein wichtiges
Element im „Wandel der institutionellen Struktur
einer Gesellschaft“10).

2. Institutionen in der politischen Bildung:
Zwischen unterrichtlichem Allgemeingut und
theoretischer Irrelevanz

Vielleicht liegt es an dem oftmals zu beobachten-
den time lag zwischen fachwissenschaftlicher und
fachdidaktischer Diskussion, daß in der politischen
Bildung gegenwärtig zumindest nicht von einem
neuen Institutionalismus oder von einer Renais-
sance politisch-institutioneller Fragen gesprochen
werden kann, obwohl ja allein der politisch-institu-
tionelle Neuaufbau in den neuen Bundesländern
aktuellen Anlaß böte. Im Gegenteil: Termini wie
„Institutionenkunde“ oder „-lehre“ sind nach wie
vor symbolträchtige Formeln für eine Art negati-
ven Minimalkonsens zwischen politischen Bildnern
und Bildungspolitiken! jeder Couleur. Sie sind
darüber hinaus gleichsam der nicht näher präzisier-
te Verständigungscode dafür, wie man politische
Bildung nicht betreiben darf.

So berechtigt diese Abwendung von einer traditio-
nellen Institutionenvermittlung war und z. T. noch
ist und so richtig der Gedanke ist, daß politische
Bildung nicht aufgeht in der abstrakten Kenntnis
von Verfassungsorganen, Kompetenzregeln und
Formalstrukturen, so wird hier doch auch ein fal-
sches oder zumindest verengtes Institutionenver-
ständnis offenkundig. „Weithin erscheinen Institu-
tionen als personfeindliche, Selbstbestimmung und
Selbstentfaltung hindernde Größen, während es
doch“, so Bernhard Sutor, „darauf ankäme, zu-
nächst nach dem positiven Sinn von Institutionen
für personale Entfaltung der Menschen, dann auch
nach ihren Gefahren zu fragen.“11) Vor dem Hin-
tergrund der oben nur skizzierten Hinweise auf die
Ansätze einer Renaissance des Institutioneilen in
der Fachwissenschaft kann dieses eher aus einem
normativen, dem aristotelischen Politikverständnis
verpflichtete Plädoyer Sutors aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht nur unterstrichen werden.

Die Beschäftigung mit Institutionen darf keine
Frage der jeweiligen Themenkonjunktur oder wis-
senschaftlicher Moden sein. Als ein zentraler Kri-
stallisationskern des Politischen bleibt die Ausein-
andersetzung mit institutionalisierter Politik eine
Hauptaufgabe politikwissenschaftlicher Forschung
ebenso wie politisch-pädagogischen Bemühens.
Und natürlich werden auch junge Menschen im-
mer wieder etwas über Parlament und Regierung,

11) B. Sutor, Neue Grundlegung politischer Bildung, Bd. I:
Politikbegriffe und politische Anthropologie, Paderborn u.a.
1984, S.86; vgl. ders., Ethische Aspekte demokratischer
Streitkultur, in: U. Sarcinelli (Hrsg.), Demokratische Streit-
kultur (Anm. 7), S. 157-176.
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über die Rechts- und Sozialordnung eines Gemein-
wesens, über Parteien, Wahlen, Interessengrup-
pen oder Massenmedien erfahren müssen - wobei
durchaus darüber gestritten werden kann, was mit
welchem Ziel und mit welchen Methoden davon
vermittelt werden soll. So selbstverständlich dies
alles aber für den Unterrichtspraktiker und für den
der Unterrichtspraxis verpflichteten Fachdidakti-
ker sein mag und so selbstverständlich institutio-
nenspezifische Gegenstandsbereiche in den mei-
sten Politiklehrplänen vorgesehen sind und in der
Schulbuchliteratur12) breiten Raum einnehmen -
in der neuen fachdidaktischen Diskussion findet
die Institutionenproblematik nur vereinzeltes In-
teresse13).

12) Vgl. zu den Leistungen und Defiziten von Politikschulbü-
chem M. Hättich u.a., Die politische Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland in Politik- und Geschichtsbü-
chern, Melle 1985, hier vor allem der Beitrag von H. Ober-
reuter über „Die Funktion und Bedeutung politischer Institu-
tionen“ (S. 186-258). Oberreuter sieht bei der Behandlung
institutioneller Themen in Schulbüchern vor allem ein dreifa-
ches Defizit: 1. Das normative Defizit, 2. das unverstandene
Regierungssystem und 3. das dynamische Defizit infolge
einer zu statischen Betrachtung (vgl. S. 257f.).
13) Hier .verdienen aus den letzten Jahren insbesondere die
später noch zu erwähnenden Arbeiten W. Gagels Beachtung.

14) K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundes-
republik Deutschland, Heidelberg-Karlsruhe 1977, S. 86; vgl.
ebenso E. W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Studien
zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsge-
schichte, Frankfurt 1991, S. 209 ff.
15) D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt 1991,
S. 168 f.

Im folgenden wird nun auf drei Problemfelder
näher eingegangen, die es lohnend erscheinen las-
sen, sich zukünftig wieder intensiver, gleichwohl
auf andere Weise als früher mit politischen Institu-
tionen zu beschäftigen:

a) auf Veränderungen im institutioneilen Bereich
selbst. Verkürzt könnte man diese Veränderungen
als langsamen Wandel von einem hoheitlichen zu
einem eher pragmatisch-funktionalen Institutio-
nen(selbst)Verständnis bezeichnen;

b) auf die Folgen zunehmender Mobilität und In-
dividualisierung, also die Einstellungen zu und den
Umgang mit politischen Institutionen;

c) auf das Spannungsverhältnis zwischen dem
medienöffentlichen Erscheinungsbild institutionel-
ler Politik auf der einen Seite und der Realwelt
inner- und zwischeninstitutioneller Entscheidungs-
prozesse auf der anderen Seite.

Zu allen diesen drei eher aus fachwissenschaftli-
cher Sicht konkretisierten Aspekten sollen jeweils
am Schluß einige Konsequenzen für die politische
Bildung umrissen werden, die allerdings in theore-
tischer und praktischer Hinsicht einer näheren di-
daktischen Konkretisierung bedürfen.

IV. Neue Herausforderungen für die Beschäftigung
mit politischen Institutionen

1. Vom „hoheitlichen“ zum pragmatisch-
funktionalen Institutionen(selbst)verständnis

Politische Institutionen gelten zwar als auf Dauer
gestellte Einrichtungen, die Verhalten generalisie-
ren und Erwartungssicherheit geben; sie sind des-
halb aber nicht notwendigerweise starre oder stati-
sche Gebilde. Ihr Gewicht kann im politischen und
gesellschaftlichen Leben zu- oder abnehmen, ihr
Auftrag und ihr Selbstverständnis können sich ver-
ändern. Diese Veränderungsprozesse resultieren
aus langfristigen, ja historischen Entwicklungen im
Staatsverständnis und aus den damit verbundenen,
institutionell umzusetzenden neuen Aufgaben von
Staat und Gesellschaft. Zum anderen bleiben auch
politische Institutionen von gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen nicht unberührt. Beide be-
einflussen sich wechselseitig.

So ist der „Staat des Grundgesetzes planender,
lenkender, leistender, individuelles wie soziales
Leben erst ermöglichender“14), in der Formel des
Grundgesetzes „sozialer Rechtsstaat“ oder, wie
Ernst Forsthoff einmal sagte, „Daseinsvorsorge-
staat“ geworden. Damit hat sich nicht nur seine
Legitimationsgrundlage verschoben, sondern auch
der Charakter seiner Institutionen verändert. Effi-
ziente Aufgabenerfüllung vor allem im sozialen 
und wirtschaftlichen Bereich und nicht allein die
Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit
sind zu einem zentralen Legitimationsgrund ge-
worden.
Allerdings ist die gestiegene Verantwortung des
Staates nicht von einer entsprechenden Auswei-
tung staatlicher Verfügungsmöglichkeiten beglei-
tet, weil sich „die Gegenstände wohlfahrtsstaatli-
cher Politik großenteils gegen imperative Steue-
rung sperren“15). Macht, so der Verfassungsrichter
und Rechtswissenschaftler Dieter Grimm, sei hier
nicht mehr das geeignete Medium für die Siche-
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rung staatlicher Aufgabenerfüllung. Sie sei viel-
mehr von der Mobilisierung weiterer Ressourcen,
über die der Staat selbst nicht disponiere, abhän-
gig. Infolgedessen müsse sich der Staat zunehmend
nichtimperativer, indirekt wirkender Steuerungs-
mittel (z.B. Anreize, finanzielle Abschreckungen)
bedienen. Die Erfüllung seiner Aufgaben hänge in
hohem Maße von der freiwilligen Folgebereit-
schaft der Steuerungsadressaten ab: „Der Staat
(und damit auch sein institutioneller Apparat,
U.S.) agiert nicht mehr aus der hoheitlichen Posi-
tion, sondern begegnet den gesellschaftlichen
Kräften auf der gleichen Ebene. Diese geraten ihm
gegenüber in eine Verhandlungsrolle, die ihnen
die Möglichkeit verschafft, die staatlichen Ak-
tionsprogramme nicht nur von außen zu beeinflus-
sen, sondern im Innern mitzubestimmen.")16

Mehr noch als die Verfassungsrechtler haben in
den letzten Jahren namhafte Politik- und Verwal-
tungswissenschaftler, Rechtspolitologen und So-
ziologen nicht nur auf das Steuerungsdilemma des
Staates hingewiesen und sich für ein zeitgemäßes
Institutionenverständnis ausgesprochen. Während
man aus soziologischer Sicht - etwa Ulrich Becks
Argumentation in seiner „Risikogesellschaft“ fol-
gend - von „Strukturdemokratisierung“, „Verflüs-
sigung“ bzw. „Entgrenzung“17) sprechen kann,
tritt aus eher politik- und verwaltungswissenschaft-
licher Sicht in den Blick, daß politische und zumal
staatliche Institutionen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben zunehmend auf die Kooperation mit außer-
staatlichen - also etwa wirtschaftlichen, sozialen
und anderen gesellschaftlichen - Handlungsträ-
gern angewiesen sind. Staatliche Institutionen kön-
nen diese Kooperation aber zunehmend weniger
erzwingen, sondern müssen sie gleichsam einwer-
ben. So erweist sich z.B. die Durchsetzung einer
Norm zur Verbesserung der Luftqualität als außer-
ordentlich schwierig, wenn nicht die betroffenen
Hauptverschmutzer möglichst frühzeitig in den Be-
ratungs- und Implementationsprozeß einbezogen
werden. Straßenbauvorhaben scheitern oder wer-
den verzögert, wenn nicht betroffene Interessen an
der Diskussion beteiligt und in die Entscheidungs-
vorbereitung eingebunden werden. Auch Refor-
men im Gesundheitswesen sind ohne Aushand-
lungsprozesse zwischen den staatlichen und betrof-
fenen Institutionen im Interessengruppenbereich
nicht durchzusetzen18).

16) Ebenda, S. 169.
17) U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine ande-
re Moderne, Frankfurt 1986, S. 300, 316 und 323.
18) Vgl. die Literaturhinweise in Anm. 9.

19) Th. Ellwein/J. J. Hesse, Das Regierungssystem der Bun-
desrepublik Deutschland, Opladen 1987 (6. neubearb. und
erw. Auflage), S. 48. Siehe ebenso C. Böhret, Gesetzgebung
- Programmatische oder tagespolitische Reaktion?, in: H.
Hill (Hrsg.), Zustand und Perspektiven der Gesetzgebung,
Berlin 1989, S. 74; F. W. Scharpf, Verhandlungssysteme,
Verteilungskonflikte und Pathologien der politischen Steue-
rung, in: M. G. Schmidt (Anm. 9), S. 61-87; ders., Grenzen
der institutionellen Reform, in: Jahrbuch zur Staats- und
Verwaltungswissenschaft, Bd. 1, Baden-Baden 1987, insb.
S. 117.
20) H. Hill, Gesetzesgestaltung und Gesetzesanwendung im
Leistungsrecht, in: R. Zippelius u.a. (Hrsg.), Der Gleich-
heitssatz. Gesetzesgestaltung und Gesetzesanwendung im
Leistungsrecht, Berlin 1989, S. 194; ders., Das hoheitliche 
Moment im Verwaltungsrecht der Gegenwart, in: Deutsches
Verwaltungsblatt, 104 (1989) 7, S. 326; H. Hill, Das Verhält-
nis des Bürgers zum Gesetz, in: Die öffentliche Verwaltung,
(1988) 16, S. 666-670.
21) Vgl. U. Beck (Anm. 17), S. 357.

Neben die hoheitliche, eher rechtsförmige Steue-
rung und Leistungserbringung im Rahmen der Da-

seinsvorsorge treten also, so Thomas Ellwein und
Joachim Jens Hesse, „zunehmend Aufgaben,
durch Kooperation, Motivation, Überzeugung und
Übereinkunft gesellschaftliche Prozesse zu organi-
sieren und zu steuern“19). Selbst von verwaltungs-
juristischer Seite wird inzwischen von „einver-
ständliche(r) Rechtskonkretisierung durch Geset-
zesanwendungen mit dem Bürger“, von der „Er-
gänzung hoheitlich einseitigen Verwaltungshan-
deln(s)“ durch „kooperatives Zusammenwirken
mit dem Bürger“ gesprochen und „eine intensive
Beachtung vorrechtlicher Formen sozialer Koordi-
nation und Kontrolle“20) für angezeigt gehalten.
Ähnliche Beobachtungen zum Wandel des staat-
lich-institutionellen Bereichs haben Ulrich Beck
wohl veranlaßt, davon zu sprechen, daß das Primat
des politischen Systems in Frage gestellt, die Poli-
tik Zentrums- und mittellos geworden sei. Bei insti-
tutioneller Stabilität und gleichbleibenden Zustän-
digkeiten wandere die Gestaltungsmacht der Poli-
tik in den Bereich der Subpolitiken ab21). Das
rationalistisch-hierarchische Zweck-Mittel-Modell
der Politik sei brüchig geworden. Es werde ver-
drängt durch Theorien, welche die Absprache,
Interaktion, Verhandlung, Netzwerk, kurz: den
Interdependenz- und Prozeßcharakter aller Ele-
mente politischer Steuerung betonen.
Nun sind diese Beobachtungen zum Formwandel
institutioneller Politik so neu nicht. Denn auch die
Parteien-, Verbands- sowie die Parlamentarismus-
und Föderalismusforschung haben hierzu schon
vor Jahren wichtige Ergebnisse vorgelegt.

Konsequenzen für diepolitische Bildung

Wenn richtig ist, daß die politischen Konturen
zunehmend verschwimmen, wenn der verfassungs-
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rechtliche Kompetenzrahmen, den das Grundge-
setz beispielsweise den Verfassungsorganen ab-
steckt, mehr und mehr ergänzt wird durch ein 
formelles, halbformelles und oft informelles, 
nichtsdestoweniger aber politisch folgenreiches
Aushandlungs- und Absprachegeflecht, wenn Poli-
tik in der Mehrheits- und Wettbewerbsdemokratie
zunehmend von kooperations- und koordinations-
demokratischen Prozeduren überlagert oder er-
gänzt wird, dann sollte sich dies auch in der politi-
schen Bildungsarbeit niederschlagen; eine isolierte
Vermittlung von Organisationsmerkmalen, For-
malstrukturen und Kompetenzen muß dann zu
einem falschen Politikbild führen. Institutionelles
Handeln wird man also mehr als bisher als systemi-
sches Handeln zu verdeutlichen haben. Überhaupt
wird es darauf ankommen, Institutionen nicht nur
als Organisations- oder Normsysteme, sondern
auch als Handlungs- und Kommunikationssysteme
- und zwar nach innen wie nach außen - in den
Blick zu nehmen. Man sollte sich verstärkt und
kritisch mit Fragen beschäftigen, inwieweit solche
staatliche wie nichtstaatliche Institutionen einbe-
ziehende Aushandlungssysteme offen, die ablau-
fenden Prozesse transparent, die Zugänge inklusiv
oder exklusiv sind, die Interessenberücksichtigung
auf das gut organisierte Spektrum konzentriert ist
oder einem umfassenden Repräsentationsanspruch
gerecht werden.

Auch dies, so muß man feststellen, sind keine
völlig neuen Fragen oder Perspektiven. Vor dem
Hintergrund der skizzierten Entwicklungen erhal-
ten sie jedoch ein größeres, auch politisch-pädago-
gisches Gewicht. Der Wandel von einem eher ho-
heitlichen zu einem mehr und mehr auch pragma-
tisch-funktionalen Institutionenverständnis sollte
seinen Niederschlag in der politischen Bildung 
finden.

Könnte man die aufgezeigten Trends als „objekti-
ve“ Grundlagen für ein verändertes Institutionen-
verständnis bezeichnen, so gilt es ebenso, einige
grundlegende subjektive Dimensionen, d.h. Ein-
stellungsveränderungen (auch zu politischen Insti-
tutionen), zu berücksichtigen.

2. Gesellschaftlicher Wandel und
Institutionenverständnis: „Marsch aus den
Institutionen“ und institutionenadressierter
Erwartungsdruck

Das demokratische Gemeinwesen lebt vom Enga-
gement seiner Bürger. Es lebt aber auch vom
Vertrauen in die Demokratie und in ihre Institutio-

nen. Das Verhältnis von Demokratieprinzip und
Amtsautorität, von Bürgerfreiheit und rechtsge-
bundener, gemeinwohlverpflichteter Herrschaft,
von Selbstregierung und Institutionalisierung -
dies ist die spannungsreiche Beziehung, die die
Essenz der zweitausendjährigen europäischen Ver-
fassungskultur ausmacht und auch heute noch die
politische Kultur prägt22).

22) Vgl. dazu neben den Hinweisen in Anm. 1 den nach wie
vor grundlegenden Beitrag von W. Hennis, Amtsgedanke
und Demokratieprinzip, in: Staatsverfassung und Kirchen-
ordnung. Festgabe für Rudolf Smend zum 80. Geburtstag,
Tübingen 1962, S. 51-70, wieder abgedruckt in: W. Hennis,
Politik als praktische Wissenschaft, München 1968. Zur
Grundsatzdiskussion über die Legitimationsprobleme des de-
mokratischen Staates vgl. P. Graf Kielmansegg (Hrsg.), Le-
gitimationsprobleme politischer Systeme, Sonderheft 7/1976
der Politischen Vierteljahresschrift, Opladen 1976.
23) Vgl. zusammenfassend O. W. Gabriel, Politische Kultur,
Postmaterialismus und Materialismus in der Bundesrepublik
Deutschland, Opladen 1987; W. Weidenfeld (Hrsg.), Die
Identität der Deutschen, Bonn 1983 (hier vor allem den
Beitrag von H. Rausch); D. Berg-Schlosser, Entwicklung der
politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 7/90, S. 30-46; M. Kaase,
Zur Legitimität des politischen Systems in den westlichen
Demokratien, in: A. Randelzhofer/W. Süß (Hrsg.), Konsens
und Konflikt. 35 Jahre Grundgesetz, Berlin-New York 1986,
S. 463 ff.

In zahlreichen, auch neueren Untersuchungen zur
politischen Kultur konnte immer wieder nachge-
wiesen werden, daß Vertrauen in die Demokratie
und ihre wichtigsten Institutionen - in der Sprache
der politischen Kulturforschung also das „System-
vertrauen“ - nicht notwendigerweise mit einer ho-
hen Wertschätzung für Politik, Politiker oder etwa
Parteien einhergeht und daß das Systemvertrauen
in der Bundesrepublik inzwischen ähnlich stabil ist
wie in anderen westlichen Demokratien23). Die in
den fünfziger und sechziger Jahren vor allem mit
Verweis auf die Civic Culture-Studie von Almond
und Verba erhobene Kritik an der bundesdeut-
schen, letztlich von der ökonomischen Prosperität
abhängigen „Schönwetterdemokratie“ hat gegen-
wärtig keine empirische Grundlage mehr.

Gleichwohl gibt es ein neues Unbehagen an politi-
schen Institutionen und institutionenvermittelter
Politik; ein Unbehagen, das aktuell aus zwei sehr
unterschiedlichen Quellen gespeist wird: Die eine
Quelle dieses neuen Unbehagens an politischen
Institutionen ist die im Kontext eines Wertewan-
dels zutage tretende neue Subjektivität. Mit der
vor allem in den ausgehenden sechziger und dann
vor allem in den siebziger Jahren angestoßenen
verstärkten Hinwendung zu partizipativ-egalitären
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Wertvorstellungen24) veränderten sich auch die Er-
wartungen an die institutioneile und nichtinstitu-
tionelle Infrastruktur des politischen und gesell-
schaftlichen Lebens - eine Entwicklung, die man 
mit Elmar Wiesendahl als schleichenden „Marsch
aus den Institutionen“25) bezeichnen könnte.

24) Vgl. vor allem H. Klages, Wertorientierungen im Wan-
del. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen, Frankfurt-
New York 1984; R. Inglehart, The Silent Revolution. Chan-
ging Values and Political Styles Among Western Publics,
Princeton 1977; ders., Kultureller Umbruch. Wertwandel in 
der westlichen Welt, Frankfurt-New York 1989. Inglehart
spricht hier von einem Wandel von „Eliten-gelenkter Mobili-
sierung“ zu „Eliten-lenkende(n)“ Formen der Partizipation
(vgl. S.449ff.).
25) So der Titel von E. Wiesendahls Beitrag, in dem die
Organisationsschwäche politischer Parteien in den achtziger
Jahren untersucht wird (vgl. dazu Anm. 27).
26) W. Weidenfeld/K.-R. Korte, Die pragmatischen Deut-
schen. Zum Staats- und Nationalbewußtsein in Deutschland,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32/91, S. 4.

27) E. Wiesendahl, Der Marsch aus den Institutionen. Zur
Organisationsschwäche politischer Parteien in den achtziger
Jahren, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21/90, S. 11 f.
28) Vgl. H. Klages, (Anm. 24), insb. S.52ff.; ders., Werte-
dynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen,
Zürich-Osnabrück 1988, insb. S.68ff.

Parteien bekommen den Trend nicht nur bei Wah-
len, sondern auch in ihrer innerorganisatorischen
Arbeit schon seit etlichen Jahren zu spüren. Ge-
werkschaften sind davon betroffen, aber auch die
Kirchen als traditionell sozialisationsrelevante In-
stitutionen individueller und kollektiver Sinnver-
mittlung: Das politische Verhalten ist variabler,
mobiler, individualistischer, für loyalitätsabhängi-
ge Institutionen der Willensbildung also schwerer
berechenbar geworden. Ebenso wie in anderen
modernen westlichen Gesellschaften „verflüssigt“
sich die Sozialstruktur der Bundesrepublik
Deutschland, verlieren traditionelle politische Mi-
lieus und tradierte soziale Gruppenbezüge für die
politische Orientierung und Meinungsbildung an
Bedeutung.

Diese Entwicklung geht einher mit einer Locke-
rung institutioneller Bindungen, mit einer Indivi-
dualisierung von Lebensstilen und einer Suche
nach Eigenverantwortlichkeit, mit einer Reduzie-
rung institutionell vermittelter sozialer Kontrolle
und mit einer insgesamt steigenden Bereitschaft,
die sich im gesellschaftlichen Modemisierungspro-
zeß zunehmend bietenden Wahlfreiheiten zu nut-
zen. In der von Weidenfeld und Korte kürzlich 
salopp betitelten „Stand-by-Gesellschaft“ er-
scheint, so die beiden Autoren, die Politik punk-
tuell, situativ, kontextabhängig, erlebnis- und be-
troffenheitsorientiert26) .

Insgesamt verlieren also klassen- bzw. schichtspe-
zifische, für die Bindung an Institutionen lange
Zeit wichtige Sozialisationsmuster weiter an Ge-
wicht, nimmt der Anteil derjenigen, die sich dauer-
haft, möglicherweise lebenslang, gleichsam „von

der Wiege bis zur Bahre“ institutionell gebunden
fühlen, deutlich ab. So ist - übrigens in ganz West-
europa - das schichtspezifisch gebundene Wahl-
verhalten in der Nachkriegsgeneration nur mehr
ungefähr halb so hoch wie in älteren Altersgrup-
pen. Mehr und mehr breitet sich gerade in der
jüngeren Generation ein eher instrumentelles Ver-
hältnis zu den Vermittlungsinstitutionen aus - eine
Beziehung, die im Kern einem stark individuali-
stisch gefärbten, zweckrationalen Interessenkalkül
entspricht: „Während die Jugend der späten sech-
ziger und noch frühen siebziger Jahre den Konflikt
in den Institutionen suchte, läßt sie diese nunmehr
links liegen... Das Formprinzip der politischen
Großorganisationen vermag die Jugendlichen
nicht mehr zu binden. Diese begegnen den tradi-
tionellen Vermittlungsinstanzen mit Distanz- und
Verweigerungshaltung... In dem Maße, wie indi-
viduelle Lebenssinn- und Lebensplanungsfragen
sowie gesellschaftliche Status-, Orientierungs- und
Bindungsfragen als individuelle und höchstpersön-
liche Entscheidungsprobleme definiert werden,
unterliegen kollektive Vertretungs-, Vermittlungs-
und Sinnstiftungsinstanzen von den Gewerkschaf-
ten über Parteien bis zu den Kirchen einem Gel-
tungsverlust, der sich in Organisationsdistanz und
-Verweigerung kundtut.“27)

Betrifft dies vor allem die intermediären Institutio-
nen gesellschaftlicher und politischer Willensbil-
dung unmittelbar, so ist noch auf einen latenten,
nicht allein in Mitgliederzahlen, Organisationsakti-
vitäten und Partizipationsindices ausdrückbaren
Mentalitätswandel im Milieu der neuen Wertorien-
tierungen hinzuweisen, der den staatlich-institutio-
nellen Bereich betrifft: eine verbreitete Neigung
zum Mißtrauen gegenüber dem und zur Distanzie-
rung vom Staat, die zugleich gepaart ist mit hohen
Leistungserwartungen. Während institutionalisier-
te Autorität in den Verdacht des Bürokratischen,
ja des Illegitimen und Undemokratischen gerät,
stehen staatliche Institutionen unter einem steigen-
den Erwartungsdruck28). Peter Graf Kielmansegg
vermutet, hinter dieser Mentalität könnte bei in-
tensiver Bejahung der Demokratienormen „ein
Unverhältnis zur Demokratie als einer als Staat
verfaßten politischen Ordnung“ verborgen sein:
„Das entschiedene Ja zum Demokratieideal wäre
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dann tendenziell zugleich ein Nein zur Demokratie
als einem verfaßten Staat, der dem Bürger ja not-
wendig vorwiegend als institutionalisierte Autori-
tät gegenübersteht.“29)

31) Vgl. W. Cremer/M. Piepenschneider, Die traditionelle
politische Bildung in der Defensive, in: Materialien zur poli-
tischen Bildung, (1989) 1, S. 71-80, hier insb. S. 75.

Die zweite Quelle des Unbehagens an politischen
Institutionen ergibt sich aus der Ungleichzeitigkeit
der Entwicklung der beiden vereinigten Teile
Deutschlands. Die Reorganisation der neuen Bun-
desländer mit westlichen Institutionen schreite, so
Mark Siemons, rascher voran, als das beschädigte
DDR-Bewußtsein zu sich kommen kann. Die Ver-
waltungsrhetorik klinge für manche wie eine Ver-
achtung des Politischen schlechthin, für das sie auf
die Barrikaden gestiegen waren. Seitdem der von
ihnen unter hohen persönlichen Risiken mitbe-
wirkte Umbruch vollzogen ist, scheine Politik kei-
ne Rolle mehr zu spielen und habe der im Kern 
apolitische bundesrepublikanische Apparat die
Lenkung der Dinge übernommen30).

Konnte in der alten Bundesrepublik über Jahr-
zehnte hinweg ein doch relativ stabiles Systemver-
trauen entwickelt werden, so fehlt den Bürgern
und zumal den jungen Menschen in den neuen
Bundesländern dieser Erfahrungshintergrund. Sy-
stemabbruch, institutioneller Neuaufbau bei
gleichzeitigem Angewiesensein auf das Funktio-
nieren der vielen Institutionen etwa im Bereich der
Ordnungs- und Leistungsverwaltung, Aufbau der
Institutionen des parlamentarischen Lebens bei 
gleichzeitig hoher Erwartung an den In- und Out-
put der politischen Repräsentationsorgane - dies
sind zumal vor dem Hintergrund ökonomischer
Unsicherheit und einem Übermaß an Problemen
bei der Orientierung in einem Gestrüpp neuer
institutioneller Normen, Strukturen und Verfah-
ren schlechte Voraussetzungen für die Entwick-
lung positiver Einstellungen zum Institutionensy-
stem; ganz abgesehen von der Diskreditierung von
Ämtern und Funktionen, die entsteht, wenn bela-

29) P. Graf Kielmansegg, Auf dem Weg zur demokratischen
Reife? Überlegungen zur Entwicklung der politischen Kultur
in der Bundesrepublik, in: Den Staat denken. Theodor
Eschenburg zum Fünfundachtzigsten, hrsg. von W. Benz
u.a., Berlin 1990, S.214.
-30) M. Siemons, Auf einmal wird es bunter, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Bilder und Zeiten, vom 15.6. 1991; s.
die umfangreiche Dokumentation: K. Belwe, Psycho-soziale
Befindlichkeit der Menschen in den neuen Bundesländern
nach der Wende im Herbst 1989, Pressespiegel, Bonn (pe-
samtdeutsches Institut) 1991. Zu den Problemen des Ver-
gleichs zwischen West- und Ostjugendlichen siehe W. Heit-
meyer, Politische Orientierungen bei westdeutschen Jugend-
lichen und die Risiken von deutsch-deutschen Vergleichsun-
tersuchungen, in: P. Büchner/H.-H. Krüger (Hrsg.), Auf-
wachsen hüben und drüben, Opladen 1991, S. 243-253.
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stete „Würdenträger“ des alten Regimes auch un-
ter den neuen Verhältnissen institutionell arri-
vieren.

Konsequenzen für die politische Bildung

Ist insgesamt davon auszugehen, daß der Anteil
derjenigen in der (vor allem auch jüngeren) Bevöl-
kerung abgenommen hat - in West und Ost gleich-
wohl aufgrund verschiedener Motive -, für den es
eine Art Loyalitätsautomatik im Verhältnis zu den
politischen Institutionen gibt, so ist dies zunächst
eine Herausforderung für die Demokratie insge-
samt und nicht unbedingt ein Nachteil für die
politische Bildung. Allerdings wird die Vermitt-
lung institutioneller Fragen schwieriger, und sie
wird wohl nur gelingen können, wenn offenkundi-
ge Bedürfnisdispositionen und Erwartungen be-
rücksichtigt und in einem aufgeklärten und aufklä-
renden Institutionalismus didaktisch ihren Nieder-
schlag finden.

Hier gilt es zunächst, einen politisch-pädagogi-
schen Gegentrend zur Kenntnis zu nehmen: Mehr
noch als die schulische politische Bildung zeigt sich
in dem weitgehend auf Akzeptanz und Freiwillig-
keit angewiesenen Bereich der außerschulischen
politischen Bildung schon seit einigen Jahren eine
„subjektivistische Wende“. So kommen Cremer
und Piepenschneider im Rahmen einer Angebots-
analyse von („traditionellen“) politischen Bil-
dungsstätten zu dem Fazit, daß die traditionelle
politische Bildung in die Defensive geraten sei31).
Auffallend sei der hohe Anteil von Bildungsan-
geboten, die man im weitesten Sinne unter der
Rubrik „zwischenmenschliche Kommunikation“
subsumieren kann. Findet hier die individualisti-
sche, auf Selbstverwirklichung ausgerichtete Er-
wartungshaltung, die skizzierte „neue Subjektivi-
tät“ ihren Niederschlag, so zeigt sich in den neuen
Bundesländern ein eher lebenspraktischer Subjek-
tivismus. Hier sei die aktuelle Nachfrage nach
politischen Bildungsangeboten, so resümierte
kürzlich Thomas Meyer, auf „anwendungsorien-
tierte Informationen und lebenspraktische Orien-
tierungen für die unmittelbarsten Lebensbedürf-
nisse in der veränderten wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Situation“ ausgerichtet. Dies alles
sei verbunden mit einer spontanen Skepsis gegen-
über politischer Bildung, die aus alter („Staatsbür-
gerkunde“-)Erfahrung zunächst dem Verdacht
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ausgesetzt sei, „die altbekannte Überrumpelungs-
manier in neuem Gewände zu sein“32).

32) T. Meyer, Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.
Politische Bildung im vereinten Deutschland, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B 37-38/91, S. 14; ähnlich die Erfahrun-
gen von R. Schörken, Zur Ausgangslage der politischen
Bildung in den neuen Bundesländern, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte, B 9/91, S. 37-45.
33) W. Gagel, Betroffenheitspädagogik oder politischer Un-
terricht? Kritik am Subjektivismus in der politischen Didak-
tik, in: Gegenwartskunde, (1985) 4, S.407; vgl. des weiteren
ders., Von der Betroffenheit zur Bedeutsamkeit. Der Zu-
sammenhang zwischen subjektiver und objektiver Betroffen-
heit als Erkenntnisprozeß, in:'Gegenwartskunde, (1986) 1,
S. 31-44; ders., Einführung in die Didaktik des politischen
Unterrichts. Studienbuch politische Didaktik I, Opladen
1983, insb. S. 61 ff., S. 74ff. und S.82ff.

34) Vgl. ders., Renaissance der Institutionenkunde? Didakti-
sche Ansätze zur Integration von Institutionenkundlichem in
den politischen Unterricht, in: Gegenwartskunde, (1989) 3,
S. 387-418, hier insb. S.389f. (s. dort die zahlreichen Ver-
weise zur Diskussion um eine Revision der Institutionenkun-
de); vgl. auch C. Deichmann, Stundenblätter Demokratie-
Theorien und Modelle: Sekundarstufe II, Stuttgart 19912;
ders., Politische Institutionen und Bürgeralltag, in: Gegen-
wartskunde, Sonderheft 1/1979, S. 105-138. Zur fachwissen-
schaftlichen und -didaktischen Erschließung zentraler institu-
tioneller Themen vgl. V. Nitzschke/F. Sandmann (Hrsg.),
Metzler Handbuch für den politischen Unterricht, Stuttgart
1987.

Bereits Mitte der achtziger Jahre hat sich Walter
Gagel in seinen Beiträgen über „Betroffenheits-
pädagogik“ und „Bedeutsamkeit“ kritisch mit der
subjektivistischen Wende in der politischen Bil-
dung auseinandergesetzt und vermerkt, daß der
„Vorrang des Beziehungs- vor dem Inhaltsaspekt“
zu einer Verkennung „des notwendigen Zusam-
menhangs zwischen subjektiver und objektiver Be-
troffenheit als didaktische Kategorie“ führen müs-
se. Es bleibe außer acht, „daß Lebensbezug und
Vernunftorientierung sich nicht ausschließen, viel-
mehr einander bedingen“33).

Man mag sich für Gesetzgebung und Verwaltung
nicht interessieren. Die Verabschiedung der Ge-
setze durch ein Parlament bindet, und Verwal-
tungshandeln betrifft jedermann. Man mag zu Par-
teien, Verbänden, Gewerkschaften oder Kirchen
vielleicht alles andere als subjektive Nähe empfin-
den. Und dennoch sind es die Akteure dieser
gesellschaftlichen Institutionen, die Entscheidun-
gen treffen, gegebenenfalls auch mit staatlichen
Institutionen aushandeln - Entscheidungen, von
denen objektives Betroffensein ausgeht. Gleich-
wohl bleiben Institutionen in der Regel abstrakt
und alltagsfern. Sie lassen sich deshalb auch nicht
unvermittelt in das Motivations- und Lemreper-
toire junger Menschen integrieren. Deshalb wird
es für die politische Bildung darauf ankommen,
Wege aufzuzeigen, wie die Zusammenhänge zwi-
schen lebensweltlicher Subjektivität und politisch-
institutioneller Objektivität aufgeklärt und trans-
parent gemacht werden können.

Welche Aspekte die didaktischen Bemühungen
dabei berücksichtigen sollten, hat wiederum Gagel
in einem verdienstvollen Beitrag über die „Renais-

sance der Institutionenkunde?“34) hingewiesen: er-
stens auf die im Lernprozeß herzustellende Brücke
zwischen Alltagswelt und Politik; zweitens auf die
bei aller notwendigen didaktischen Reduktion zu
bewahrende Komplexität, die dann erreicht wer-
den kann, wenn politische Institutionen (polity)
stets zu den politischen Inhalten (policies) und
politischen Prozessen (politics) in Beziehung ge-
setzt werden; schließlich auf die Verknüpfung des
politologischen mit dem weiteren soziologischen
Institutionenverständnis.

Für die Entwicklung eines aufgeklärten Institutio-
nalismus spricht außer dem Wandel vom hoheitli-
chen zum pragmatisch-funktionalen Institutionen-
verständnis und außer dem neuen Subjektivismus
die wachsende Diskrepanz zwischen der institutio-
nellen Politik und ihrem medienvermittelten Bild.

3. Politische Institutionen und die massenmediale
Vermittlung von Politik

Politische Realität ist medienvermittelte Realität.
Natürlich reduziert sich Politik nicht nur auf ver-
mittelte Politik und gehört zum politischen Ge-
schehen mehr als das, was publiziert wird. Doch
auch hier gilt: Die objektive politische Welt exi-
stiert für den einzelnen erst dann, wenn er sie
subjektiv wahrnehmen kann. Deshalb ist die politi-
sche Realität für den nicht unmittelbar am politi-
schen Geschehen Beteiligten vornehmlich - wenn
auch nicht ausschließlich - medienvermittelt. Al-
lerdings kommt diese medienvermittelte Realität
nicht durch spiegelbildliche Verkleinerung einer
objektiv vorfindlichen Politik zustande, sondern
durch Selektion und Reduktion auf der Basis von
„Nachrichtenwertkriterien“.

Nachrichtenwertkriterien aber sind Kriterien, die
die journalistische Profession - in relativ großer
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Übereinstimmung - für solche hält. Es sind „Auf-
merksamkeitsregeln“ (Niklas Luhmann) wie Ak-
tualität, Prominenz, Neuigkeitswert, Betroffenheit
etc., die unter Berücksichtigung der zeitlichen,
finanziellen und technischen Möglichkeiten und
Voraussetzungen der jeweiligen Medien täglich
neu das massenmediale Bild politischer Realität
bestimmen35).

35) Vgl. W. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den
Nachrichtenmedien. Analyse der aktuellen Berichterstat-
tung, Freiburg 1976; ders., Politikvermittlung durch Massen-
medien, in: U. Sarcinelli, (Hrsg.), Politikvermittlung
(Anm. 7) S. 129-144; N. Luhmann, Öffentliche Meinung, in:
Politische Vierteljahresschrift, 11 (1970), S.2-28; U. Sarci-
nelli, Symbolische Politik, Opladen 1987; ders., Massenme-
dien und Politikvermittlung. Eine Problem- und Forschungs-
skizze, in: Rundfunk und Fernsehen, 39 (1991) 4; nach wie
vor grundlegend: W. Lippmann, Die öffentliche Meinung,
Bochum 1990 (Erstauflage: New York 1922).
36) Vgl. M. Kaase, Massenkommunikation und politischer
Prozeß, in: ders. (Hrsg.), Politische Wissenschaft und politi-
sche Ordnung (Anm. 1), S. 357-374; F.E. Böckelmann
(Hrsg.), Medienmacht und Politik, Berlin 1989 (dort vor
allem die Beiträge von Oberreuter, Plasser, Ronneberger
und Sarcinelli); B. Baems, Öffentlichkeitsarbeit oder Jour-
nalismus? Zum Einfluß im Mediensystem, Köln 1985; dies.,
Macht der Öffentlichkeitsarbeit und Macht der Medien,
in:U. Sarcinelli (Hrsg.), Politikvermittlung (Anm. 7),
S. 147-160.
37) Dies erkennen nach den Parteien und Regierungsinstitu-
tionen zunehmend auch die Parlamente. So hat etwa der
Schleswig-Holsteinische Landtag ein vom Verfasser geleite-
tes Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das ein Konzept
zur „Parlamentspädagogik als Teil parlamentarischer Öffent-
lichkeitsarbeit“ entwickeln soll.
38) Vgl. R. Wassermann, Die Zuschauerdemokratie, Düssel-
dorf-Wien 1986, S. 145; M. Edelman, Politik als Ritual. Die
symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politi-
schen Handelns, Frankfurt-New York 1976; U. Sarcinelli,
Symbolische Politik (Anm. 35).

Auf diese Nachrichtenwertkriterien haben sich die
Institutionen des politischen und gesellschaftlichen
Lebens eingestellt, vor allem dadurch, daß Me-
dienpräsenz als „Machtprämie“ erkannt und die
massenmediale Vermittlung von Politik als genui-
ner Leistungsbereich der Politik selbst begriffen
wird36). Zu einer Zeit, in der Politik mehr denn je
darauf angewiesen ist, im Medium der Öffentlich-
keit um Zustimmung zu werben, d.h. Kompetenz
nachzuweisen, die Schlagzeilen zu bestimmen,
Aufmerksamkeit zu erzeugen, Ereignisse ebenso
wie Pseudoereignisse zu produzieren, wird deshalb
der politischen Öffentlichkeitsarbeit von den Insti-
tutionen selbst zunehmende Bedeutung beigemes-
sen37). Was dabei entsteht, ist nicht selten eine
politische „Kommunikationsdramaturgie“38), ein 
vordergründiges, auf mehr oder weniger ein-
drucksvolle Rituale beschränktes, auf Spitzenak-
teure personalisiertes und auf nur wenige Themen

und Sprachregelungen reduziertes Bild: ein Poli-
tikbild, geprägt von „demonstrativer Publizität“
(Jürgen Habermas), bei dem „eher Atmosphäri-
sches als Sachliches, eher die Erscheinung von
Konflikten als ihre Anlässe, Strukturen und Ursa-
chen“39), eher die Addition von Einzelbildern als
strukturelle Zusammenhänge und Prozesse, eher
das vordergründig Rituelle als das hintergründig
Substantielle, also mehr die „Oberflächenstruk-
tur“40) von Politik in den Blick kommen. Vor
allem für den Bürger, der sich wenig durch Lektü-
re informiert, gewinne Politik, so resümiert Erwin
Faul mit Blick auf die Fernsehberichterstattung,
eine einfach zugängliche, möglichst unterhaltsam
wirkende Form. Es entstehe „eine weitgeöffnete
Schere zwischen der erhöhten Komplexität politi-
scher Prozesse und ihren audiovisuellen Vermitt-
lungsformen“41).
In der Tat besteht zwischen den Gesetzmäßigkei-
ten einer möglichst öffentlichkeitswirksamen Dar-
stellung von Politik und den Gesetzmäßigkeiten,
die politische Problemlösungsprozesse sowie in-
ner- und zwischeninstitutionelle Entscheidungs-
prozesse kennzeichnen, eine tiefe Kluft. Sachkom-
petenz, Kontinuität, Verfahrenskenntnis, Interes-
senausgleich ohne politischen Gesichtsverlust,
Vertrauen und oft auch Diskretion - dies sind
Kriterien für den Erfolg institutioneller Arbeit, für
„Entscheidungsregeln“ (Niklas Luhmann) im poli-
tisch-institutionellen Handeln.

Konsequenzen für die politische Bildung

Welche Konsequenzen aber hat die politische
Bildung aus dieser Doppelgesichtigkeit institutio-
neller Politik zu ziehen? Weder der verbreitete
pauschale Manipulationsverdacht gegenüber der
massenmedialen Berichterstattung, noch der un-
vermittelte Zugriff auf das mediale Erscheinungs-
bild der Politik verschaffen hier einen angemesse-
nen Zugang zum Verständnis politisch-institutio-
neller Normen, Prozesse und Problemlösungen. Es
muß sehr bezweifelt werden, ob die Befähigung
zur Teilnahme an der politischen Publizistik, die

3)9 W. Bergsdorf, Politik und Fernsehen. Die Herausforde-
rung der liberalen Demokratie durch den Bildschirm-Jouma-
lismus, in: M. Funke u. a. (Hrsg.), Demokratie und Diktatur.
Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland und
Europa, Bonn 1987, S. 567-580; vgl. auch F. Plasser, Elek-
tronische Politik und politische Technostruktur reifer Indu-
striegesellschaften, in: ders./P. A. Ulram/M. Welan (Hrsg.),
Demokratierituale, Wien-Köln-Graz 1985, S. 9-31.
40) U. Sarcinelli, Symbolische Politik (Anm. 35), S. 6.
41) E. Faul, Thesen zu den Befunden der Begleitforschung
von Kabelpilotprojekten, in: W. Mahle (Hrsg.), Medienan-
gebot und Mediennutzung, Berlin 1989, S. 44.
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Hermann Giesecke42) vor einigen Jahren in einem
ebenso provokativen wie interessanten Essay der
politischen Bildung als ausschließliche Aufgabe
anempfahl, ob diese Befähigung allein dazu führen
kann, Politik verstehen zu lernen; dennoch ist die
Entwicklung des Interesses an und die Befähigung
vor allem zur Lektüre der schreibenden politischen
Publizistik als eine „wichtige Barriere gegen Mani-
pulierbarkeit“43) nicht zu unterschätzen. Dies al-
lein reicht jedoch für ein angemessenes Verständ-
nis politischer Institutionen nicht aus.

42) Vgl. H. Giesecke, Wozu noch „Politische Bildung“?, in:
Neue Sammlung, 25 (1985), S. 465-471, insb. S. 471; ähnlich
R. Dahrendorf in seiner schriftlichen Stellungnahme im Rah-
men der Anhörung des Deutschen Bundestages zur Situation
der politischen Bildung, in: Das Parlament vom 18.8. 1989.
43) So E. Noelle-Neumann, Auswirkungen der neuen Me-
dien, in: W. Mahle (Hrsg.), Medienangebot und Mediennut-
zung, Berlin 1989, S.93; siehe dazu mein Votum für ein
komplementäres Verhältnis von Mediennutzung und politi-

scher Bildung: U. Sarcinelli, Massenmedien: Komplementär-
funktion oder Konkurrenz?, in: Vierzig Jahre politische Bil-
dung in der Demokratie. Dokumentation Kongreß im Berli-
ner Reichstag vom 10.-12. November 1989, Bonn 1990,
S. 97-108; ders., Politikvermittlung im Blickfeld politischer
Bildung - ein Ansatz zur Analyse politischer Wirklichkeit,
in: U. Sarcinelli u.a., Politikvermittlung und politische Bil-
dung, Bad Heilbrunn 1990, S. 11-86.
44) H. Oberreutex, Defizite der Streitkultur in der Parteien-
demokratie, in: U. Sarcinelli (Hrsg.), Demokratische Streit-
kultur (Anm. 7), S. 90f.

An einem sehr geläufigen Beispiel läßt sich dies
verdeutlichen: Der Deutsche Bundestag ist eine
außerordentlich komplizierte, unanschauliche In-
stitution, die ihrerseits aus einer Vielzahl von Teil-
institutionen besteht, deren Aktivitäten zum über-
wiegenden Teil intransparent bleiben. Allenfalls
bei spektakulären Themen, innerfraktionellen
Konflikten oder politischen Auseinandersetzungen
zwischen Spitzenpolitikern oder mit anderen Ver-
fassungsorganen wird ab und an sichtbar, daß es
außer einem Plenum auch Ausschüsse und außer
Fraktionen auch Arbeitskreise bzw. -gruppen gibt.
Und bisweilen wird erlebbar, daß auch der/die
einzelne Abgeordnete eine Art Institution ist. So
unanschaulich und schwer vermittelbar dies sein
mag - manches ließe sich durchaus gut darstel-
len-, so einprägsam ist doch das Bild, das vom
Bundestag via Massenmedien und vor allem via
Fernsehen präsentiert wird. Es ist ganz überwie-
gend das Parlament als mehr oder weniger entleer-
tes Plenum, vor dem die immer wieder gleichen
Spitzenakteure agieren. Und gezeigt werden dann
zumeist die eher holzschnittartig geführten Kon-
troversen im Stile eines verbalen Schlagabtau-
sches, sozusagen Wahlkampf als Normalität parla-
mentarischer Arbeit; denn dies hat Nachrichten-
und Unterhaltungswert. Es bedarf keiner Erklä-
rung, daß auf diese Weise - beschränkt auf eine
solche Art des Informationszuganges - kein adä-
quates Bild parlamentarischer Realität vermittelt
wird. Vielmehr entsteht hier ein guter Nährboden,
auf dem Vorurteile und gewiß auch berechtigte
Kritik in bunter Mischung kultiviert werden
können.

Ohne eine kritische Auseinandersetzung mit der
normativen Überfrachtung parlamentarischer De-
batten, ohne kritische Zurkenntnisnahme des Par-
laments als „ein Resonanzboden der Parteipoli-
tik“, ohne Beschäftigung mit der Frage, warum
Debatten im Plenum nicht der Suche nach, son-
dern der Legitimierung von Entscheidungen die-
nen, ohne eine intensive Auseinandersetzung mit
dem „in aller Regel symbolischen Charakter der
Plenarverhandlung in der Öffentlichkeit“44) ist die
Institution Parlament nicht zu verstehen. Hier wird
die Unverzichtbarkeit politischer Bildung als Ort
systematischer Beschäftigung mit institutioneilen,
nicht beliebig austauschbaren Inhalten, offen-
kundig.

Politische Bildungsarbeit, ob schulisch organisiert
oder im Rahmen der außerschulischen Jugend-
und Erwachsenenbildung durchgeführt, sollte da-
bei insgesamt dreierlei intendieren: erstens die
Vermittlung von Medienkompetenz, d.h. einer
Fähigkeit, die politische Berichterstattung gleich-
sam zu decodieren, um die Kriterien der inszenier-
ten, ritualisierten, jedenfalls strategischen
Kommunikation medienvermittler Politik zu er-
kennen. Zweitens bedarf es zur angemessenen
Verarbeitung der wahrgenommenen massenme-
dialen Politik personaler Kommunikationsnetze
gleichsam als vermittelnde Puffer. Dies ist jeden-
falls ein gesichertes Ergebnis der Mediennutzungs-
und -Wirkungsforschung. Die politische Bildung ist
hier nur eine von vielen denkbaren Vermittlungs-
instanzen; ein Puffer allerdings, dem, wie am Bei-
spiel gezeigt, durch die Möglichkeiten zielgerichte-
ter und systematischer, subjektives Interesse
ebenso wie objektive Bedeutsamkeit berücksichti-
gende Arbeit eine besondere Komplementärfunk-
tion zukommt. Drittens sollte politische Bildung
vermehrt Chancen für die möglichst aktive Erfah-
rungssuche in den Institutionen selbst, also „vor
Ort“, eröffnen, möglichst nicht nur als politische
Sightseeing-Tour sondern mit gezielten Einblicken
in politisch-institutionelle „Werkstattsituationen“.
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V. Schlußbemerkungen

Institutionenfrei, soviel sollte deutlich geworden
sein, ist Politik nicht zu haben. Und das „Ja“ zur
Demokratie ist immer zugleich ein „Ja“ zum ver-
faßten Staat, zu Institutionen mit Zuständigkeiten,
Kompetenzen und Verfahren. Dies schließt Kritik 
am Handeln von politischen und gesellschaftlichen
Institutionen ausdrücklich ein.

Die Vision aber einer Gesellschaft ohne Ämter,
ohne Institutionen der Willensbildung und Interes-
senvermittlung, die Vorstellung, daß wahre Demo-
kratie zum stetigen Abbau institutionell ausgeüb-
ter Macht und Herrschaft führe - diese Vorstellung
hat sich als Utopie erwiesen; eine Utopie, mit der
sich realexistierende Diktaturen lange Jahre - im
übrigen gestützt auf einen extrem großen bürokra-
tischen Apparat - am Leben erhalten haben.

In einer Zeit des Umbruchs und des demokrati-
schen Neuaufbaues in den neuen Bundesländern
ebenso wie in den Staaten Mittel- und Osteuropas
wird jedoch der Wert gesellschaftlicher und politi-

scher Institutionen für das Gemeinwesen offen-
kundig - ob es sich um Institutionen der demokra-
tischen Willensbildung oder Institutionen aus dem
Bereich der ordnungs- und leistungsstaatlichen
Aufgaben handelt.

Politische Institutionen sind nicht „im Handfor-
mat“ zu haben, weder in fachwissenschaftlicher
noch in politisch-pädagogischer Hinsicht. Deshalb
helfen auch weder die Anknüpfung an die alte
Regierungslehre in der Politikwissenschaft noch 
das Wiederaufleben der traditionellen Institutio-
nenkunde in der politischen Bildung weiter.

Ein aufgeklärter und zugleich aufklärender Institu-
tionalismus muß über die phänomenologische De-
skription hinaus zur Erklärung politischer Prozesse
und politischen Verhaltens beitragen, und er muß
sich vor allem in der Auseinandersetzung mit kon-
kreten institutionellen Lösungsbeiträgen zu den
Problemen der Zeit bewähren.
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Dietich Herzog: Brauchen wir eine Politische Klasse?

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 50/91, S. 3-13

Mit dem Begriff der Politischen Klasse wird seit Gaetano Mosca (1858-1941) die Gesamtheit der an der
Staatsleitung beteiligten Personen und Gruppen bezeichnet. Dazu gehören die Regierungsmitglieder, die
Parlamentsabgeordneten, in föderativen Systemen die Landesregierungen, die Spitzen der Ministerialbüro-
kratie, die Leiter öffentlicher Betriebe und Körperschaften, die Parteivorstände sowie die Spitzenfunktio-
näre der Interessenverbände. Dabei ist es gleichgültig, ob ihre jeweiligen Meinungen im konkreten
politischen Entscheidungsprozeß durchdringen oder nicht; wesentlich für die Begriffsbestimmung ist die
regelmäßige Teilnahme an autoritativen Entscheidungen (Georges Burdeau).

Die gegenwärtige Bedeutung der Politischen Klasse ergibt sich aus den Funktionsbedingungen moderner
sozialstaatlicher Demokratien. Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung und Mobilisie-
rung, eines wachsenden „Problemhaushaltes“ und gestiegener Erwartungen an die Steuerungsfähigkeit des
Staates kommt der Politischen Klasse die Aufgabe zu, widerstreitende Interessen in gemeinwohlorientierte
Handlungsstrategien umzusetzen. Das setzt zweierlei voraus: Einerseits die Wandlungs- und Anpassungsfä-
higkeit der Politischen Klasse durch personelle Erneuerung und intensive politisch-gesellschaftliche
Kommunikation; andererseits ihre relative Stabilität und interne Kooperationsfähigkeit.

Sichtet man daraufhin die Ergebnisse der neueren Elitenforschung, so waren bisher für die Politische Klasse
der Bundesrepublik folgende Merkmale charakteristisch:
- Eine im wesentlichen bereichsinteme Personalrekrutierung ohne häufigen Austausch zwischen politi-

schen und gesellschaftlichen Bereichen;
- eine starke Professionalisierung auch des parlamentarisch-gouvemementalen Personals;
- ein weitgehender Grundkonsens nicht nur über die demokratischen „Spielregeln“, sondern auch in

einigen wichtigen Politikfeldem („Westbindung“, soziale Marktwirtschaft, Tarifautonomie u.a.);
- ein - entgegen landläufiger Meinung - durchaus vielfältiges Kommunikationsgeflecht zwichen den

parlamentarischen Repräsentanten und den unterschiedlichen Gruppen der Wählerschaft;
- die Existenz eines „strategischen Kerns“ in Gestalt einer dichten Kontaktstruktur zwischen den

Führungsgruppen der Regierungen, des Bundestages, der Parteien und der Ministerialbürokratie.

Trotz gelegentlicher Entscheidungsblockaden und mancher Skandale hat sich die Politische Klasse der
Bundesrepublik, verglichen mit derjenigen in anderen Ländern, bisher als hinreichend handlungs-, kompro-
miß- und integrationsfähig erwiesen. Jedoch besteht immer die Gefahr, daß sie in eine Vielzahl rivalisieren-
der, auf ihren eigenen Vorteil und den ihrer spezifischen Klientel bedachten Gruppen zerfällt. Zudem stellt
sich die Frage, ob die Politische Klasse der Bundesrepublik in ihrer derzeitigen Verfassung den neuen
innerdeutschen, europäischen und weltpolitischen Herausforderungen gerecht werden kann.

Alexander Fritsch: Leistungsgrenzen politischer Institutionen in Deutschland

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 50/91, S. 15-24

Ob es eine Krise der politischen Institutionen in Deutschland gibt, ist immer wieder Gegenstand heftigen
Streits - meist zwischen kritischen Publizisten und Wissenschaftlern (die das behaupten) und betroffenen
Politikern (die das leugnen). Ob man von Krise spricht oder nicht - eines scheint gewiß: daß es
gesellschaftliche Problembereiche gibt, die die politischen Institutionen in Deutschland offensichtlich nicht
in den Griff bekommen. Die Staatsverschuldung, die Arbeitslosigkeit, der Verkehrsinfarkt, die Asylfrage,
das sich verschlimmernde Siechtum des Kranken- und Rentenversicherungssystems - alles große gesell-
schaftliche Probleme, denen von keiner politischen Richtung in Deutschland wirksam begegnet wird, gleich,
welche Konzepte auf welcher weltanschaulichen Grundlage zur Anwendung kommen. In diesem Beitrag
geht es daher auch nicht um Kritik an einer bestimmten Politik, sondern darum, was Politik prinzipiell
leisten kann, und was offensichtlich nicht. Es geht damit nicht zuletzt um die Leistungsgrenzen politischer
Institutionen in Deutschland.

Einer Bestandsaufnahme zur verfassungsrechtlich-politischen Systematik der Institutionen folgt die Analyse
der Konsequenzen, die aus den Defiziten der politischen Institutionen entstehen. Vor allem ist in diesem
Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß die Gestaltung des politischen Lebens, die gesellschaftlichen
Weichenstellungen, die notwendige Anpassung der Strukturen des Gemeinwesens an die sich stetig
verändernde Umwelt zunehmend anderswo stattfinden als in den dafür primär vorgesehenen politischen
Institutionen - sei es beispielsweise in der Justiz, in der Wirtschaft, in der Bürokratie oder in den Medien.
Mit dieser Entwicklung ist nicht mehr sichergestellt, daß die politische Einflußnahme außerhalb der
politischen Institutionen des Grundgesetzes demokratisch und pluralistisch verläuft.

Schließlich stellt sich die Frage, wie mit diesem Auseinanderklaffen von Verfassungstheorie und Verfas-
sungswirklichkeit umgegangen wird. Wenn die politischen Institutionen in Deutschland funktionieren wie
ein Regelkreis, der zwar regelt, aber nicht steuert, wenn andererseits immer deutlicher Probleme zutage
treten, die die Regelkreiskapazität überfordern und wirkliche Steuerung nötig machen - dann ensteht das
Problem, ob man besser die Wirklichkeit der Verfassungstheorie anzupassen versucht, oder für die Realität
einen neuen, adäquaten Verfassungsrahmen finden sollte.



Wolfgang Ismayr: Der Deutsche Bundestag: Strukturprobleme und Reformperspektiven
einer politischen Institution.

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 50/91, S. 25-40

Der Beitrag behandelt die Strukturen und Interaktionsformen im arbeitsteiligen Fraktionenparlament und
geht aufProbleme der Koordination und der kommunikativen Beteiligung der einzelnen Abgeordneten ein.
Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Wirkungsformen und Einflußchancen von Regierungs- und
Oppositionsfraktionen bei der Gesetzgebung untersucht. Dabei bestätigt sich die Vermutung eines „neuen
Dualismus“ zwischen Regierungsmehrheit und Opposition(sfraktionen) insoweit, als die öffentlichkeits-
wirksamen Kontrollinstrumente primär von der oder den Oppositionsfraktionen genutzt werden (bei
allerdings deutlichen Kontrollrestriktionen), von den Mehrheitsfraktionen aber vornehmlich zur „Abstüt-
zung“ der Regierungsposition. Gestaltungs- und Kontrollchancen innerhalb des Regierungslagers hängen
u. a. von der Zugehörigkeit zur Großen Koalitionsrunde und vom Informationsverhalten der - auch auf der
parlamentarischen Ebene - einflußreichen Ministerialbürokratie ab.

Im Mittelpunkt steht die Frage nach Kriterien und Zielsetzungen einer Parlaments- und Verfassungsreform.
Neben verfassungspolitischen Gründen sprechen auch durch die Technikentwicklung bedingte wachsende
Anforderungen an Verantwortungsbewußtsein und erhöhte Partizipationserwartungen der Bürger dafür,
den Bundestag und damit auch die Politik im Interesse verbesserter Gestaltungsfähigkeit, Transparenz und
Rückbindung staatlich-politischer Willensbildung zu stärken. Dabei erweist es sich, daß eine wirkungsvolle
Reform nur durch Verfassungsänderungen erreichbar ist. Vorgeschlagen wird u. a., 1. die Informations- und
Auskunftsrechte der parlamentarischen Minderheiten gegenüber Regierung und Verwaltung auszubauen,
2. die eigenständige Analysekapazität der Parlamentarier und Ausschüsse zu verbessern, 3. die parlamenta-
rische Arbeit transparenter und diskursfähiger zu gestalten und sie 4. stärker für Impulse und Mitarbeit der
Bürger zu öffnen.

Ulrich Sarcinelli: Politische Institutionen, Politikwissenschaft und politische Bildung.
Überlegungen zu einem „aufgeklärten Institutionalismus"
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Ein in der Politikwissenschaft offensichtlich wiedererwachtes Interesse an institutionellen Fragen der Politik
hat bisher in der politischen Bildung noch nicht seine Entsprechung gefunden. In Abgrenzung von der
traditionellen Regierungslehre muß sich ein „aufgeklärter Institutionalismus“ in der Erklärung von politi-
schen Prozessen und politischem Verhalten sowie in der Auseinandersetzung mit Politikinhalten bewähren.

Politikfeldanalysen von dem „policy“-Ansatz verpflichteten Wissenschaftlern öffneten den Blick für die
institutionenabhängige Problemlösungskapazität politischer Systeme und durchbrachen die schematische
Trennung zwischen politischen Institutionen und politischer Bewegung. Die traditionell hoheitliche Funk-
tion von Institutionen wurde zunehmend ersetzt durch eine funktional-pragmatische Sichtweise, welche die
institutionell Agierenden eher in der Rolle von Verhandlungspartnern in einem politischen Aushandlungs-
prozeß sah. In einer fluider werdenden Sozialstruktur trat die postmoderne Individualisierung der Lebens-
stile an die Stelle institutionell vermittelter Identität.

Die „subjektivistische Wende“ führte auch in der außerschulischen politischen Bildung zu einem Nachfrage-
boom nach lebensweit- und kommunikationsbezogenen Angeboten. Wie läßt sich hier der Bogen schlagen
zu politischen Institutionen als den Verursachern objektiver Bezogenheit? Subjektive Betroffenheit von
institutionellen Entscheidungen stellt sich in einem komplexen Vorgang selten als direkte persönliche
Erfahrung ein, sondern zumeist als medial vermittelte Realität. Diese wiederum unterliegt aber den eigenen
Gesetzmäßigkeiten der Kommunikationsdramaturgie, welche die Schere zwischen einer öffentlichkeitswirk-
samen Institutionendarstellung und dem realen Problemlösungsverhalten in Institutionen immer wieder
öffnet.

Politische Bildungsarbeit hat folglich die Aufgabe, ihre Adressaten zur „Dekodierung“ politischer Bericht-
erstattung zu befähigen. Ferner sollte sie vermehrt die Chancen für eine aktive Erfahrungssuche in den
Institutionen selbst suchen und damit Einblicke in politisch-institutionelle „Werkstattsituationen“ vermit-
teln.


